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§ 34d
Aus l a nd i s c h e E i nken f t e

idF des EStG v. 19.10.2002 (BGBl. I 2002, 4210; BStBl. I 2002, 1209)
1Auslandische Einkenfte im Sinne des § 34c Abs. 1 bis 5 sind
1. Einkenfte aus einer in einem auslandischen Staat betriebenen Land-

und Forstwirtschaft (§§ 13 und 14) und Einkenfte der in den Num-
mern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den
Einkenften aus Land- und Forstwirtschaft geh_ren;

2. Einkenfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 und 16),
a) die durch eine in einem auslandischen Staat belegene Betriebsstat-

te oder durch einen in einem auslandischen Staat tatigen standigen
Vertreter erzielt werden, und Einkenfte der in den Nummern 3, 4,
6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Einkenften
aus Gewerbebetrieb geh_ren,

b) die aus Bergschafts- und Avalprovisionen erzielt werden, wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschaftsleitung oder Sitz in einem auslandi-
schen Staat hat, oder

c) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe oder
Luftfahrzeuge aus Bef_rderungen zwischen auslandischen zu in-
landischen Hafen erzielt werden, einschließlich der Einkenfte aus
anderen mit solchen Bef_rderungen zusammenhangenden, sich
auf das Ausland erstreckenden Bef_rderungsleistungen;

3. Einkenfte aus selbstandiger Arbeit (§ 18), die in einem auslandischen
Staat ausgeebt oder verwertet wird oder worden ist, und Einkenfte der
in den Nummern 4, 6, 7, und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie
zu den Einkenften aus selbstandiger Arbeit geh_ren;

4. Einkenfte aus der Veraußerung von
a) Wirtschaftsgetern, die zum Anlageverm_gen eines Betriebs geh_-

ren, wenn die Wirtschaftsgeter in einem auslandischen Staat bele-
gen sind,

b) Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die Gesellschaft Geschafts-
leitung oder Sitz in einem auslandischen Staat hat;

5. Einkenfte aus nichtselbstandiger Arbeit (§ 19), die in einem auslandi-
schen Staat ausgeebt oder, ohne im Inland ausgeebt zu werden oder
worden zu sein, in einem auslandischen Staat verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkenfte, die von auslandischen _ffentlichen Kassen mit
Recksicht auf ein gegenwartiges oder freheres Dienstverhaltnis ge-
wahrt werden. Einkenfte, die von inlandischen _ffentlichen Kassen
einschließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn und der Deut-
schen Bundesbank mit Recksicht auf ein gegenwartiges oder freheres
Dienstverhaltnis gewahrt werden, gelten auch dann als inlandische
Einkenfte, wenn die Tatigkeit in einem auslandischen Staat ausgeebt
wird oder worden ist;

6. Einkenfte aus Kapitalverm_gen (§ 20), wenn der Schuldner Wohnsitz,
Geschaftsleitung oder Sitz in einem auslandischen Staat hat oder das
Kapitalverm_gen durch auslandischen Grundbesitz gesichert ist;

7. Einkenfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), soweit das unbe-
wegliche Verm_gen oder die Sachinbegriffe in einem auslandischen
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Staat belegen oder die Rechte zur Nutzung in einem auslandischen
Staat eberlassen worden sind;

8. sonstige Einkenfte im Sinne des § 22, wenn
a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezege Verpflichtete Wohn-

sitz, Geschaftsleitung oder Sitz in einem auslandischen Staat hat,
b) bei privaten Veraußerungsgeschaften die veraußerten Wirtschafts-

geter in einem auslandischen Staat belegen sind,
c) bei Einkenften aus Leistungen einschließlich der Einkenfte aus

Leistungen im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 9 der zur Vergetung der
Leistung Verpflichtete Wohnsitz, Geschaftsleitung oder Sitz in ei-
nem auslandischen Staat hat.
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Allgemeine Erlauterungen zu § 34d

Allgemeines Schrifttum zu § 34d: Piltz, Unbeschrknkte Steuerpflicht auslkndischer Ka-
pitalgesellschaften aufgrund inlkndischer Geschkftsleitung, FR 1985, 347; Debatin, Steuer-
subjektfkhigkeit auslkndischer Wirtschaftsgebilde im deutschen Recht, BB 1988, 1155;
Wassermeyer, Kann eine auslkndische Kapitalgesellschaft im Inland unbeschrknkt steuer-
pflichtig sein?, DB 1990, 24; Amann, Zur Systematik der Ermittlung auslkndischer Ein-
kjnfte, DB 1997, 796; Kempermann, Urteilsanmerkung zu BFH BStBl. II 2000, 577, FR
2000, 998; Kumpf/Roth, Einzelfragen der Ergebniszuordnung nach den neuen Betriebs-
stktten-Verwaltungsgrundsktzen, DB 2000, 787; Strunk/Kaminski, Anmerkungen zum
Betriebsstkttenerlass, IStR 2000, 33; Peter, Fortentwicklung des Betriebsstkttenprinzips,
Frankfurt am Main 2002; Buciek, Aktuelle Entwicklungen zur Betriebsstkttenbesteuerung,
DStZ 2003, 139ff; Kessler/MGller, Ort der Geschkftsleitung einer Kapitalgesellschaft
nach nationalem und DBA-Recht – Bestandsaufnahme und aktuelle Entwicklungen, IStR
2003, 361; LFwenstein/Looks, Betriebsstkttenbesteuerung, Mjnchen 2003.

I. Rechtsentwicklung zu § 34d

StgndG v. 20.8.1980 (BGBl. I 1980, 1545; BStBl. I 1980, 589): Die Vorschrift
ersetzt mit Wirkung ab VZ 1980 den § 68b EStDV. Neu als auslknd. Einkjnfte
definiert wurden dabei gewerbliche Einkjnfte aus Aval- und Bjrgschaftsprovi-
sionen.
5. StBAG-gndG v. 23.7.2002 (BGBl. I 2002, 2715): Redaktionelle Anpassung
der Nr. 8 Buchst. b an den Ersatz des Begriffs „Spekulationsgeschkfte“ durch
den Begriff „private Verkußerungsgeschkfte“ in § 22 Nr. 2 und § 23 durch das
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 40; BStBl. I 1999, 304).

II. Bedeutung des § 34d

Acht Einkunftsgruppen: Die Vorschrift beschreibt die auslknd. Einkjnfte ka-
suistisch in Anlehnung an den Einkunftsartenkatalog des § 2 Abs. 1. Sie enthklt
– abweichend von § 2 Abs. 1 – in Nr. 4 eine eigene Regelung fjr Einkjnfte aus
der Verkußerung von Betriebsvermngen und Anteilen an KapGes. Aus diesem
Grund enthklt der Katalog 8 anstatt 7 Nummern.
Kein Spiegelbild von § 49: Auf den ersten Blick erscheint der Katalog der aus-
lknd. Einkjnfte spiegelbildlich zur Definition der von der beschrknkten
StPflicht nach § 1 Abs. 4 erfaßten inlknd. Einkjnfte nach § 49. Bei nkherem
Hinsehen erweisen sich die beiden Vorschriften jedoch als nicht aufeinander ab-
gestimmt (vgl.Weber, IWB F. 3, Gr. 3, 85ff.):
p Da § 34d eine Anpassung an die Besteuerungspraxis im Ausland zu erreichen

sucht, sind Abweichungen von den Besteuerungstatbestknden des § 49 Abs. 1
unausweichlich.

p Zudem liegen den beiden Normen unterschiedliche Zielsetzungen zu Grun-
de, die eine Ableitung der einen aus der anderen Norm nicht zulassen. Ziel-
setzung des § 49 ist die Bestimmung der inlknd. Einkjnfte, die eine be-
schrknkte StPflicht nach § 1 Abs. 4 auslnsen. Im Gegensatz hierzu zieht
§ 34d keine persnnliche und/oder sachliche StPflicht nach sich, sondern defi-
niert vielmehr „auslkndische Einkjnfte“ fjr die Anwendung der Steuerermk-
ßigungen nach § 34c Abs. 1–5; insoweit kommt der Vorschrift lediglich eine
Hilfsfunktion in Hinblick auf § 34c zu.

Hauptbedeutung fer Berecksichtigung auslandischer Steuern: Liegen aus-
lknd. Einkjnfte iSd. Norm vor, kommt die Anrechung bzw. der alternative Ab-
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zug einer auslknd. Steuer nach § 34c Abs. 1 und Abs. 2 sowie eine Steuerpau-
schalierung oder ein Steuererlaß nach § 34c Abs. 5 in Betracht. Handelt es sich
dagegen nicht um auslknd. Einkjnfte iSd. Norm, verbleibt unter den Vorausset-
zungen des § 34c Abs. 3 nur der Abzug der auslknd. Steuer.
Ermittlung und Zuordnung der Einkenfte: Daneben ergeben sich aus dem
Verhkltnis der einzelnen Nummern zueinander auch Vorgaben fjr die gesetzlich
nicht explizit geregelte Ermittlung und Abgrenzung der Einkjnfte (Gewinn- vs
lberschußeinkjnfte; vgl. BFH v. 9.4.1997 – I R 178/94, BStBl. II 1997, 657).
Entsprechende Anwendung der Norm ist ferner in allen Fkllen geboten, in
denen der Begriff der auslknd. Einkjnfte verwendet wird, ohne daß eine eigene
Definition gegeben wird.

III. Geltungsbereich des § 34d

Allgemein: Die Norm bestimmt den Begriff „auslkndische Einkjnfte“ fjr die
Anwendung der Steuerermkßigungen nach § 34c Abs. 1–5 abschließend (vgl.
OFD Frankfurt v. 25.8.1994, RIW 1995, 78; Handzik in LBP, § 34d Rn. 2;
Strunk/Kaminski in Korn, § 34d Rn. 1; Wassermeyer/LGdicke in FWB, § 34d
Rn. 13; BlGmich/Wied, § 34d Rn. 2). Fjr die Definition auslknd. Einkjnfte iRd.
DBA ist die Vorschrift nicht unmittelbar anzuwenden, da Begriffsbestimmun-
gen in den Abkommen selbst Vorrang haben. Enthklt das jeweilige Abkommen
jedoch keine eigene Definition, kommt die Anwendung der Vorschrift jber den
Verweis in § 34c Abs. 6 in Betracht.
Pers_nlicher Geltungsbereich:
E Einkommensteuer : Die Vorschrift gilt fjr alle unbeschr. EStpfl. iSd. § 1 Abs. 1–
3 ungeachtet der zugrunde liegenden Einkunftsart sowie fjr beschr. EStpfl. iSd.
§ 1 Abs. 4 mit Gewinneinkjnften (Verweisung in § 50 Abs. 6).
E KOrperschaftsteuer : lber die Verweisungsnorm des § 8 Abs. 1 KStG kommt die
Vorschrift grds. auch bei KStpfl. zur Anwendung.
Sachlicher Geltungsbereich: Die Vorschrift gilt fjr
– § 32b Abs. 1 Nr. 3;
– § 34c Abs. 1–5;
– § 34c Abs. 6–7;
– § 50 Abs. 6;
– § 26 Abs. 6 KStG sowie
– § 2 AStG.

IV. Verhaltnis des § 34d zu anderen Vorschriften

Hauptbezugspunkt der Norm sind § 34c EStG bzw. § 26 KStG, der wiederum
auf § 34c verweist. Voraussetzung fjr die Anwendung der genannten Vorschrif-
ten ist das Vorliegen auslknd. Einkjnfte, die dort jedoch nicht definiert werden.
Diese Begriffsbestimmung findet sich in § 34d.
§ 49 Abs. 1: Der Katalog der auslknd. Einkjnfte entspricht in weiten Teilen
dem Katalog der inlknd. Einkjnfte im Rahmen des § 49; eine Deckungsgleich-
heit besteht jedoch nicht. So sind zB von § 34d Nr. 6 – im Gegensatz zu § 49
Abs. 1 Nr. 5 (vgl. § 49 Anm. 800 ff.) – auch die in § 20 Abs. 1 Nr. 3, 8 und
Abs. 2 genannten Einkjnfte erfaßt. Des weiteren stellt § 49 bei Ertrkgen aus
sonstigen Kapitalforderungen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7; vgl. § 49 Anm. 1000 ff.) zwin-

§ 34d Anm. 2–4 Auslkndische Einkjnfte
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gend auf eine dingliche Sicherung im Inland ab; demgegenjber muß fjr das
Vorliegen entsprechender auslknd. Einkjnfte nicht zwingend eine Besicherung
durch auslknd. Grundbesitz gegeben sein; derartige Ertrkge fallen bereits dann
unter § 34d, wenn alternativ dazu der Schuldner Wohnsitz, Geschkftsleitung
oder Sitz im Ausland hat. Somit ist der Anwendungsbereich der Vorschrift wei-
ter gefaßt als der der Spiegelbildvorschrift des § 49. Grund hierfjr ist die Tatsa-
che, daß § 34d die Berjcksichtigung auslknd. Steuern in weitestem Umfang er-
mnglichen will (vgl. BlGmich/Wied, § 34d Rn. 48).
Eine Qualifikation als auslknd. Einkjnfte schließt die Qualifikation als inlknd.
Einkjnfte grds. nicht aus; daher sieht § 50 Abs. 6 unter den weiteren Vorausset-
zungen auch die Anrechnung auslknd. Steuern bei beschr. Stpfl. vor.
Verhaltnis zu DBA: Besteht ein DBA, so wird die Doppelbesteuerung durch
Anwendung der abkommensrechtlichen Regelungen vermieden bzw. abgemil-
dert; diese Regelungen verweisen im Fall der Anrechnungsmethode grundsktz-
lich auf das jeweilige nationale Recht. Dadurch kommt jber § 34c Abs. 6 auch
die Anwendung des § 34d in Betracht.

V. Umkehrung der isolierenden Betrachtungsweise

Die Vorschrift enthklt im Gegensatz zu § 49 Abs. 2 keine explizite eigenstkndige
Regelung fjr die Anwendung der isolierenden Betrachtungsweise. Jedoch ergibt
sich aus den Nr. 1, 2, 3 implizit die Anwendung einer umgekehrten isolierenden
Betrachtungsweise.
Isolierende Betrachtungsweise nach § 49 Abs. 2 sieht vor, daß im Ausland
gegebene Besteuerungsmerkmale außer Betracht bleiben, wenn bei ihrer Be-
rjcksichtigung inlknd. Einkjnfte iSd. § 49 Abs. 1 nicht angenommen werden
knnnten (s. § 49 Anm. 1215 ff.). So gehnren Miet- oder Pachteinkjnfte aus dem
Inland, die im Rahmen eines auslknd. Gewerbebetriebs vereinnahmt werden,
auch dann zu inlknd. Einkjnften, wenn sie nicht in einer inlknd. BS des auslknd.
Gewerbebetriebs anfallen (vgl. Gosch in FS Wassermeyer, 2005, 263 ff.).
Umkehrung der isolierenden Betrachtungsweise bedeutet, daß – isoliert be-
trachtet – auslknd. Einkjnfte gegeben sein mjssen. Dh. bei der Prjfung, ob aus-
lknd. Einkjnfte vorliegen, bleiben inlknd. Besteuerungsmerkmale außer Be-
tracht, soweit bei ihrer Berjcksichtigung auslknd. Einkjnfte nicht angenommen
werden knnnten. Miet- oder Pachteinkjnfte aus dem Ausland, die im Rahmen
eines inlknd. Gewerbebetriebs vereinnahmt werden, gehnren demzufolge auch
dann zu den auslknd. Einkjnften, wenn sie nicht in einer auslknd. BS des inlknd.
Gewerbebetriebs anfallen.

VI. Ermittlung und Zuordnung der Einkenfte

Die Ermittlung der auslknd. Einkjnfte erfolgt nach den allg. Grundsktzen des
deutschen StRechts, da es an einer eigenstkndigen gesetzlichen Regelung (oder
in Fkllen des § 34c Abs. 6 Satz 2 einer besonderen Regelung im jeweiligen DBA)
fehlt, ebenso BlGmich/Wied, § 34d Rn. 11. § 3c ist mangels stfreier Einnahmen
nicht anzuwenden, ebenso Strunk/Kaminski in Korn, § 34d Rn. 16.
Die Zuordnung von Ertrkgen und Aufwendungen zu den auslknd. Einkjnften
hkngt davon ab, welche Einkunftsart iRd. Norm angesprochen wird. Maßgeb-
lich ist nicht die Abziehbarkeit von Aufwendungen bei Qualifikation der Ein-
kjnfte nach § 2 Abs. 1; abzustellen ist vielmehr auf die Abziehbarkeit von Auf-
wendungen bei Qualifikation der Einkjnfte nach § 34d (BFH v. 9.4.1997 – I R
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178/94, BStBl. II 1997, 657). Bedeutung hat dies in all jenen Fkllen, in denen
die umgekehrte isolierende Betrachtungsweise zur Anwendung kommt. Dies gilt
nicht fjr die Wahl der Gewinnermittlungsart; diese hat nach Maßgabe des § 2
Abs. 1 zu erfolgen (BFH v. 9.4.1997 – I R 178/94, BStBl. II 1997, 659).
Besonderheiten der Ermittlung und Zuordnung der Einkenfte bei Be-
triebsstatten:
E Direkte Methode der EinkRnfteermittlung: Ausgangspunkt bildet die in Tz. 2 der
BS-VG (BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 ff.) dargelegte Aufteilung des
Betriebsvermngens und der Einkjnfte zwischen Stammhaus und BS entspre-
chend Art. 7 Abs. 2 OECD-MA. Hiernach sind der auslknd. BS die Gewinne
zuzurechnen, die sie hktte erzielen knnnen, wenn sie eine gleiche oder khnliche
Geschkftstktigkeit unter gleichen oder khnlichen Bedingungen als selbstkndiges
Unternehmen ausgejbt hktte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen
BS sie ist, vnllig unabhkngig gewesen wkre. Diese Selbstkndigkeitsfiktion soll
nach Tz. 2.2 der BS-VG auch dann anwendbar sein, wenn kein DBA mit dem
auslknd. BS-Staat besteht (vgl. ausf. § 49 Rn. 240 ff.).
E Die QberfRhrung von WG in auslPnd. BS wurde bislang in der Rspr. des BFH als
Entnahme behandelt, wenn mit dem auslknd. Staat ein DBA bestand, welches
eine Freistellung des BS-Gewinns vorsah (BFH v. 30.5.1972 – VIII R 111/69,
BStBl. II 1972, 760). Das Schrifttum lehnt diese Rspr. nahezu einhellig ab (vgl.
statt vieler Buciek, DStZ 2003, 139 ff.; Wassermeyer in DW, Art. 7 MA Rn. 246
mwN). Ebenso geht die FinVerw. nicht von einer Entnahme aus (Tz. 2.6.1 der
BS-VG). Zwar will diese zum Zeitpunkt der lberfjhrung das WG mit dem
Fremdvergleichspreis ansetzen, lkßt aber wahlweise eine aufgeschobene Ge-
winnrealisierung zu (sog. Ausgleichspostenmethode).

Hinweis: Die Rspr. des BFH basierte auf dem Grundgedanken, vorhandene stille Reser-
ven im letzten noch mnglichen Zeitpunkt besteuern zu knnnen. EG-rechtlich steht
dem die Freiheit gegenjber, in einem anderen EG-Mitgliedstaat eine BS begrjnden zu
knnnen, ohne zusktzlichen Besteuerungsfolgen ausgesetzt zu werden, wie sie bei der
Begrjndung einer inlknd. BS nicht anfallen. Die vom BFH angenommene „Gefahr“
wurde offensichtlich falsch eingeschktzt. Denn heute geht die ganz hM davon aus, daß
Verkußerungsgewinne, die tatskchlich in einer auslknd. BS anfallen, unter Veranlas-
sungsgesichtspunkten anteilig dem Stammhaus zugerechnet werden knnnen (Tz. 2.6
des BS-Erlasses; Kuckhoff, in FS Wassermeyer, 2005, 689). Insofern droht dem deut-
schen Fiskus kein Nachteil, wenn die Besteuerung nicht schon im lberfjhrungszeit-
punkt einsetzt. Der BFH-Rspr. wird damit jeder Rechtfertigungsgrund entzogen. Zu-
dem ist die Rspr. mit Art. 43 EGV unvereinbar: Das EuGH-Urteil in der Rechtssache
Hughes de Lasteyrie du Saillant (vgl. Schmidt/Peter/FFlmli, IStR 2004, 433 ff. mwN)
verbietet im Kern die lberfjhrung von WG in eine auslknd. BS abweichend von der
entsprechenden Inlandsbehandlung zu besteuern. Hinzu kommt, daß fjr die im BS-Er-
laß getroffene Billigkeitsregelung (sog. „Ausgleichspostenmethode) keine Rechtsgrund-
lage existiert. Nach den allg. Regeln sind Billigkeitsmaßnahmen streng genommen nur
dann zulkssig, wenn die Anwendung der im Gesetz getroffenen Regelung den Wertun-
gen des Gesetzes zuwider lkuft. Grds. wird dabei verlangt, daß ein ungewollter lber-
hang des gesetzlichen Tatbestands besteht. Hier ist die Sachlage jedoch genau umge-
kehrt gelagert: Die Sofortversteuerung ist gerade das erklkrte Ziel des Gesetzgebers.
Von ungewollt kann insoweit nicht die Rede sein (Vgl. ausf. Buciek, DStZ 2003,
139 ff.;Wassermeyer in DW, Art. 7 MA Rn. 246 mwN).

Wahrungsumrechnung ist unter Umstknden erforderlich, gesetzlich aber nicht
geregelt. Nach R 212a Abs. 1 EStR erfolgt die Umrechnung auf der Grundlage
der von der Europkischen Zentralbank tkglich vernffentlichten Euro-Referenz-
kurse. Zur Vereinfachung ist die Umrechnung auch auf der Grundlage der Um-
satzsteuer-Umrechnungskurse zulkssig, die monatlich im BStBl. I vernffentlicht
werden (R 212a Abs. 1 Satz 3 EStR). UE ist fjr die Wkhrungsumrechung auf

§ 34d Anm. 6 Auslkndische Einkjnfte
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den Tag der Zahlung der auslknd. Steuer abzustellen (ebenso BlGmich/Wied,
§ 34d Rn. 18), nicht auf den Tag der Steuerentstehung (so BFH v. 19.3.1991 – II
R 134/88, BStBl. II 1991, 521 zur ErbSt.).

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 erster Teilsatz:
Auslandische Einkenfte als Rechtsfolge

Der erste Teil von Satz 1 stellt die Rechtsfolge von § 34d an den Anfang: Soweit
die Tatbestandsmerkmale der Norm vorliegen, sind grds. auslknd. Einkjnfte
iSd. § 34d gegeben. Diese Qualifikation ermnglicht dann die Berjcksichtigung
auslknd. Steuern nach Maßgabe des § 34c Abs. 1–5.

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 1:
Einkenfte aus Land- und Forstwirtschaft (§§ 13 und 14)

I. Grundfall (Satz 1 Nr. 1 erster Teilsatz)

1. Einkenfte aus einer Land- und Forstwirtschaft (§§ 13 und 14):
Land- und Forstwirtschaft: Der Begriff bestimmt sich nach §§ 13 und 14 (s.
Klammerhinweis). Es muß sich um eine selbstkndige, nachhaltige Tktigkeit han-
deln, die auf die planmkßige nicht gewerbliche Bodenbewirtschaftung und
Fruchtziehung mit Hilfe von Naturkrkften ausgerichtet ist. Wichtig ist dabei die
Abgrenzung gegenjber gewerblichen Tktigkeiten sowie gegenjber Vermietungs-
und Verpachtungsaktivitkten, weil dort andere Anknjpfungspunkte fjr die Qua-
lifikation als „auslkndische Einkjnfte“ zur Anwendung kommen (zur Abgren-
zung gegenjber gewerblicher Tktigkeit s. zuletzt BFH v. 16.12.2004 – IV R 4/
04, BStBl. II 2005, 347 ff.).
Nicht ersichtlich ist, warum Satz 1 Nr. 1 wie § 49 Abs. 1 Nr. 1 auf „eine“ Land-
und Forstwirtschaft abstellt, wohingegen § 13 „Einkjnfte aus Land- und Forst-
wirtschaft“ nennt.
Einkenfte: Die Einkjnfte knnnen sowohl aus dem laufenden Betrieb als auch
aus der Verkußerung bzw. Aufgabe des luf. Betriebs stammen (s. Klammerhin-
weis auf § 14). Ausgehend von der Tatsache, daß die auslknd. Einkjnfte nach
den Gewinnermittlungsvorschriften des deutschen StRechts zu ermitteln sind (s.
Anm. 6), kann der Gewinn eines auslknd. luf. Betriebs entweder nach § 4 Abs. 1
oder nach § 4 Abs. 3 oder nach § 13a ermittelt werden.

2. In einem auslandischen Staat betrieben
In einem auslandischen Staat: Die Norm beinhaltet das Tatbestandsmerkmal
„auslkndischer Staat“. Der Begriff „Ausland“ wird im StRecht anders als der In-
landsbegriff (§ 1 Abs. 1 Satz 2) nicht definiert.
Auslknd. Staat ist daher jeder andere Staat als die Bundesrepublik Deutschland.
Da es sich jedoch um einen Staat handeln muß, fkllt „Niemandsland“ bzw. ho-
heitsfreie Zonen wie die Antarktis oder die hohe See nicht unter dieses Tatbe-
standsmerkmal, wohl aber analog zu § 1 Abs. 1 Satz 2 der dem jeweiligen aus-
lknd. Staat zustehende Anteil am Festlandssockel, die zu dem jeweiligen auslknd.
Staat gehnrenden Hoheitsgewksser und der zu dem jeweiligen auslknd. Staat ge-
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hnrende Luftraum (BFH v. 14.12.1988 – I R 148/87, BStBl. II 1989, 319). Kauf-
fahrtei- und Seeschiffe unter fremder Flagge werden als schwimmende Gebiets-
teile des Flaggenstaates angesehen, wenn sie sich auf hoher See befinden (BFH
v. 12.11.1986 – I R 38/83, BStBl. II 1987, 377). Im jbrigen sind die hoheitlichen
Grenzen maßgeblich, nicht die Zollgrenzen.
„... betrieben ...“: Gemeint ist die planmkßige Nutzung der natjrlichen Krkfte
des Bodens zur Gewinnung von Erzeugnissen sowie ihrer Verwertung (BFH v.
13.12.2001 – IV R 86/99, BStBl. II 2002, 80; s. § 13 Anm. 40 ff.).
In einem auslandischen Staat betrieben: Die LuF wird in einem auslknd.
Staat betrieben, wenn die bewirtschafteten Flkchen im Ausland belegen sind. Im
Ausland belegen sind Bodenflkchen, die zum Territorium eines auslknd. Staats
gehnren, in auslknd. Grundbjchern oder khnlichen Registern eingetragen sind.
Dabei ist ohne Bedeutung, ob die Betriebsleitung vom Inland oder vom Aus-
land aus erfolgt und ob sich das bewegliche und unbewegliche Inventar im In-
land befindet (s. auch § 49 Anm. 135 zum umgekehrten Fall der beschr.
StPflicht).

Einstweilen frei.

II. Erweiterung (Satz 1 Nr. 1 zweiter Teilsatz)

1. Einkenfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchst. c genannten
Art

Zu den Einkjnften aus LuF gehnren auch die durch § 34d erfaßten Einkjnfte
aus selbstkndiger Arbeit (Nr. 3 – s. Anm. 56 ff.), aus Verkußerungen (Nr. 4 – s.
Anm. 67 ff.), Kapitalvermngen (Nr. 6 – s. Anm. 86 ff.), Vermietung und Ver-
pachtung (Nr. 7 – s. Anm. 94 ff.) und die sonstigen Einkjnfte (Nr. 8 Buchst. c –
s. Anm. 107).

2. „... soweit sie zu den Einkenften aus Land- und Forstwirtschaft geh_-
ren“

Bedeutung: Einkjnfte aus LuF iSd Erweiterung liegen nur insoweit vor, als
sich die Einkunftsquelle im inlknd. luf. Betrieb befindet. Dh., auslknd. Einkjnfte
iSd. Nr. 1 knnnen zB auch solche aus Kapitalvermngen nach Nr. 6 sein, wenn
die Voraussetzungen der Nr. 6 erfjllt sind und diese Einkjnfte im Rahmen eines
inlknd. luf. Betriebs anfallen. Dabei spielt es fjr die Frage der Qualifikation die-
ser Einkjnfte als auslknd. Einkjnfte keine Rolle, daß diese Einkjnfte nicht
durch eine im auslknd. Staat betriebene LuF erzielt werden.
Geh_ren: Das deutsche Steuerrecht kennt keine Definition des Begriffs „gehn-
ren“. ISd. Erweiterung bedeutet er, daß die dort genannten Einkjnfte dem in-
lknd. luf. Betrieb wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 2:
Einkenfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 und 16)

I. Allgemeine Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 2

Aufbau von Satz 1 Nr. 2: Nr. 2 regelt, wann Einkjnfte aus Gewerbetrieb aus-
lknd. Einkjnfte sind. Dazu sind an den Begriff „Einkjnfte aus Gewerbebetrieb“

§ 34d Anm. 14–21 Auslkndische Einkjnfte
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(s. Anm. 24) drei Relativsktze angehkngt, die insgesamt vier Formen des Aus-
landsbezugs als zusktzliche Tatbestandsmerkmale enthalten:
– Einkjnfte, die durch eine in einem auslknd. Staat belegene BS oder durch ei-

nen in einem auslknd. Staat tktigen stkndigen Vertreter erzielt werden (Buch-
st. a Alt. 1; s. Anm. 27 ff.).

– Einkjnfte der in Nr. 3, 4, 6, 7 und 8 Buchst. c genannten Art, soweit sie zu
den Einkjnften aus Gewerbebetrieb gehnren (Buchst. a Alt. 2; s.
Anm. 36 ff.).

– Einkjnfte, die aus Bjrgschafts- und Avalprovisionen erzielt werden und der
Schuldner Wohnsitz, Geschkftsleitung oder Sitz in einem auslknd. Staat hat
(Buchst. b; s. Anm. 40 ff.).

– Einkjnfte, die durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe oder
Luftfahrzeuge aus Befnrderungen zwischen auslknd. oder von auslknd. zu in-
lknd. Hkfen erzielt werden, einschließlich der Einkjnfte aus anderen mit sol-
chen Befnrderungen zusammenhkngenden, sich auf das Ausland erstrecken-
den Befnrderungsleistungen (Buchst. c; s. Anm. 47 ff.).

Verhaltnis der Regelungen in Satz 1 Nr. 2 zueinander:
E EinkRnfte nach Buchst. a Alt. 1 erfassen den Grundfall auslknd. gewerblicher
Einkjnfte, die an das Vorliegen einer BS oder eines stkndigen Vertreters an-
knjpfen.
E EinkRnfte nach Buchst. a Alt. 2 und Buchst. b und c erweitern die gewerblichen
auslkndischen Einkjnfte um drei Gruppen, die weder eine auslknd. BS noch ei-
nen im Ausland tktigen stkndigen Vertreter voraussetzen.
Verhaltnis zwischen Nr. 2 Buchst. a und Nr. 4 Buchst. a: Sind die verkußer-
ten WG einer auslknd. BS zuzuordnen, dann hat Nr. 2 Buchst. a Vorrang; eben-
so BlGmich/Wied, § 34d Rn. 25.

Einstweilen frei.

II. Einkenfte aus Gewerbebetrieb
(§§ 15 und 16; Satz 1 Nr. 2 erster Teil)

Gewerbliche Einkenfte nach §§ 15 und 16 ist das gemeinsame Tatbestands-
merkmal fjr die vier Unterfklle von Satz 1 Nr. 2. Durch Klammerzusatz wird
auf die §§ 15 und 16 verwiesen:
– § 15 nennt die Arten gewerblicher Einkjnfte (Abs. 1; vgl. § 15 Anm. 175 ff.),

definiert den Gewerbebetrieb (Abs. 2; vgl. § 15 Anm. 1000 ff.) und fingiert in
best. Fkllen einen Gewerbebetrieb (Abs. 3).

– § 16 enthklt verschiedene Tatbestknde, die wirtschaftlich betrachtet khnliche
Sachverhalte erfassen: Verkußerung oder Aufgabe eines Gewerbebetriebs, ei-
nes Teilbetriebs, einer im Betriebsvermngen gehaltenen 100%igen Beteiligung
an einer KapGes.; Verkußerung oder Aufgabe eines Mitunternehmeranteils
oder Anteils eines persnnlich haftenden Gesellschafters einer KGaA. Inso-
weit gelten die Grundsktze des § 49 spiegelbildlich.

Einkjnfte aus der Verkußerung von Anteilen an KapGes. (§ 17): sie knnnen
nicht unter die Nr. 2 subsumiert werden. Vielmehr ist zu prjfen, ob auslknd.
Einkjnften iSd. Nr. 4 Buchst. b (s. Anm. 69) vorliegen.

Einstweilen frei.
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III. Einkenfte aus Gewerbebetrieb, die durch eine in einem
auslandischen Staat belegene Betriebsstatte oder durch einen in einem

auslandischen Staat tatigen standigen Vertreter erzielt werden
(Satz 1 Nr. 2 Buchst. a erster Teilsatz)

1. Gewerbebetrieb
Es muß ein Gewerbebetrieb vorliegen. Handelt es sich um einen inlknd. Ge-
werbebetrieb, bildet die in einem auslknd. Staat belegene BS einen Teil des
Gesamtbetriebs. Es ist aber auch denkbar, daß die auslknd. BS den gesamten
Gewerbebetrieb ausmacht. Dies ist zB dann der Fall, wenn ein inlknd. Einzelun-
ternehmer seinen Gewerbetrieb im Ausland hat. Demgegenjber befindet sich
der Gewerbebetrieb bei einem stkndigen Vertreter regelmkßig im Inland. Denn
bei einem auslknd. Gewerbebetrieb djrfte die sachliche Anknjpfung idR bereits
jber eine BS gegeben sein.

2. Einkenfte aus Gewerbebetrieb, die durch eine im Ausland belegene
Betriebsstatte erzielt werden (sachliche Anknepfung – Nr. 2 Buchst. a
erster Teilsatz Alt. 1)

a) bberblick
Sachliche Anknepfung: Die Einkjnfte mjssen durch eine in einem auslknd.
Staat belegene BS erzielt werden. Das Schrifttum sieht die BS insoweit als sachli-
ches Anknjpfungsmerkmal an (§ 49 Anm. 186; Kumpf in Haarmann, Die be-
schrknkte Steuerpflicht, 1993, 33).
Verknepfung Gewerbebetrieb/Betriebsstatte: Die BS bildet den auslknd.
Anknjpfungspunkt fjr den Gewerbebetrieb. Grundlage dieser Anknjpfung im
Ausland ist die Tatsache, daß die BS dem Gewerbebetrieb dient (LFwenstein/
Looks, Betriebsstkttenbesteuerung, 2003, 36 f.).
Im Gegensatz zur spiegelbildlichen Definition inlknd. Einkjnfte nach § 49
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a „Gewerbebetrieb, fjr den im Inland eine BS unterhalten
wird“, zeichnet sich § 34d Nr. 2 Buchst. a durch eine klare Aussage aus (s. § 49
Anm. 186).
E Keine Attraktivkraft der BetriebsstPtte: Nur diejenigen Einkjnfte, die durch die im
auslknd. Staat belegene BS erzielt werden, sind auslknd. Einkjnfte. Demgegen-
jber knnnte aus dem Wortlaut von § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a eine Attraktiv-
kraft der BS (BFH vom 1.7.1987 – II R 186/80, BStBl. II 1987, 550; v.
27.2.1991 – I R 96/89, BFH/NV 1992, 385; Kumpf, Besteuerung inlkndischer
Betriebsstktten von Steuerauslkndern, 1982, 106 ff.) fjr den gesamten Gewerbe-
betrieb oder fjr andere inlknd. geschkftliche Aktivitkten neben der BS geschlos-
sen werden.
E Kein gewerbliches Unternehmen außerhalb der BS oder des stPndigen Vertreters: Wkh-
rend die Formulierung in § 49 „fjr den“ als unprkzise einzustufen ist (s. § 49
Anm. 186; Lademann/LGdicke, § 49 Rn. 282), kommt in der Nr. 2 Buchst. a des
§ 34d klar zum Ausdruck, daß neben der BS oder dem stkndigen Vertreter kein
(weiterer) Betrieb gegeben sein muß.

b) Betriebsstatte
Definition: Als Vorschrift des nat. Rechts bestimmt sich der BS-Begriff nach
seiner Definition in § 12 AO. Definitionen des auslknd. Staates oder auch eines
DBA sind fjr § 34d nicht anwendbar (aA Strunk/Kaminski in Korn, § 34d
Rn. 23).

§ 34d Anm. 27–29 Auslkndische Einkjnfte
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In § 12 AO ist die BS definiert als:
– feste Geschkfteinrichtung oder Anlage,
– die der Tktigkeit eines Unternehmens dient.
Zu den Merkmalen des BS-Begriffs vgl. im einzelnen § 49 Anm. 211 ff. und
Anm. 400; zu neuen Rechtsentwicklungen bei der BS nach Abkommensrecht
vgl. Kroppen, in FS Wassermeyer, 2005, 691 ff.
Beginn der Betriebsstatte: Nach Auffassung der FinVerw. liegt die sachliche
Anknjpfung vor, sobald das Unternehmen beginnt, seine Tktigkeit durch die fe-
ste Geschkftseinrichtung auszujben (BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076,
Tz. 1.2.1.1). Unter der Voraussetzung, daß bereits eine feste Geschkftseinrich-
tung besteht, zkhlt darjber hinaus auch die Zeit dazu, in der die unternehmeri-
sche Tktigkeit noch vorbereitender Natur ist (Kumpf, Besteuerung inlkndischer
Betriebsstktten von Steuerauslkndern, 1982, 45). Praktische Bedeutung hat der
Beginn der Anknjpfung vor allem im Hinblick auf den Ansatz bzw. die Zuord-
nung u.a. von Grjndungsaufwendungen zum Stammhaus oder zur Betriebsstkt-
te. Zu Recht ordnet die FinVerw. den Grjndungsaufwand sowie sonstige vor
der Einrichtung einer BS entstandenen Aufwendungen dieser zu, soweit sie in
einem Veranlassungszusammenhang mit ihr stehen (BMF v. 24.12.1999, BStBl. I
1999, 1076, Tz. 2.9.1). Dadurch vermindern sich bei einer auslknd. BS eines in-
lknd. Investors dessen gegebenenfalls freizustellende Einkjnfte bzw. verringert
sich der Anrechnungshnchstbetrag (vgl. Kumpf/Roth, DB 2000, 790; aA Was-

sermeyer in DW, Art. 7 Rn. 295).
E BetriebsstPtteneinkRnfte vor Beginn der sachlichen AnknRpfung: Es gilt das Prinzip des
wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhangs. Hiernach sind der BS die Aufwen-
dungen und Ertrkge zuzuordnen, die sowohl durch ihre Tktigkeit als auch durch
ihre Existenz veranlaßt sind. Insoweit spielt es fjr die Zuordnung zu der auslknd.
BS keine Rolle, wo die Aufwendungen angefallen sind, von wem sie getragen oder
verbucht werden. (BFH v. 20.7.1988 – I R 49/84, BStBl. II 1989, 140). Die Zuord-
nung der vorweggenommenen BS-Einkjnfte ist ausschließlich sachbezogen; der
Entstehungszeitpunkt ist unbeachtlich (vgl. Schaumburg, Internationales Steuer-
recht, 2. Aufl. 1998, Rn. 16.269; aA Ritter, JbFfSt 1976/77, 308).
Ende der Betriebsstatte: Die sachliche Anknjpfung ist beendet, sobald die
Tatbestandsmerkmale einer BS zB infolge der Auflnsung bzw. Einstellung der
Tktigkeit nicht mehr vorliegen oder der Unternehmer seine bisherige Verfj-
gungsmacht jber die feste Geschkftseinrichtung aufgibt (BMF v. 24.12.1999,
BStBl. I 1999, 1076, Tz. 2.9.2).
E BetriebsstPtteneinkRnfte nach ErlOschen der sachlichen AnknRpfung: Auslknd. Ein-
kjnfte iSd. Nr. 2a liegen auch dann vor, wenn der Stpfl. zur Zeit der stl. Erfas-
sung dieser Einkjnfte die BS nicht mehr unterhklt. Dies setzt voraus, daß die
betriebliche Leistung, die den nachtrkglichen Einkjnften zugrunde liegt, von der
auslknd. BS wkhrend der Zeit ihres Bestehens erbracht worden ist (H 212g
EStH). Bezjglich der Zuordnung von nachlaufenden Aufwendungen und Ertrk-
gen fordert die FinVerw. die Erstellung einer Liquidationsbilanz (BMF v.
24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076, Tz. 2.9.2). Demnach finden Betriebseinnahmen
und -ausgaben nur bis zu diesem Stichtag Berjcksichtigung; danach sind sie
dem Stammhaus zuzurechnen. Dabei fkllt auf, daß der BS-Erlaß in Tz. 2.9.2
Abs. 2 nicht zwingend die Aufstellung einer „Liquidationsbilanz“ fordert, wider-
sprjchlicherweise diese in Abs. 3 im Zusammenhang mit nachtrkglichen Ein-
kjnften aber voraussetzt (vgl. Kumpf/Roth, DB 2000, 791).

Einstweilen frei.

E 15
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3. Einkenfte aus Gewerbebetrieb, die durch einen im Ausland tatigen
standigen Vertreter erzielt werden (personelle Anknepfung – Nr. 2
Buchst. a erster Teilsatz Alt. 2)

a) bberblick
Personelle Anknepfung: Subsidikr zur sachlichen Anknjpfung der BS kann
der Auslandsbezug gewerblicher Einkjnfte auch personell durch einen stV her-
gestellt werden. Wird der Vertreter im Rahmen einer dem inlknd. Unternehmen
zuzurechnenden festen Geschkftseinrichtung im Ausland tktig, tritt die perso-
nelle hinter die sachliche Anknjpfung zurjck (§ 49 Anm. 222). Zweckmkßiger-
weise ist daher regelmkßig in einem ersten Schritt zu prjfen, ob eine BS vorliegt
(vgl. BFH v. 30.1.1974 – I R 87/72, 327; Pleijsier, Intertax 2001, 167).
Verknepfung Gewerbebetrieb/standiger Vertreter: Der stV bildet den per-
sonellen auslknd. Anknjpfungspunkt fjr den Gewerbebetrieb (Skaar, Perma-
nent Establishment, 1991, 463). Grundlage dieser Anknjpfung im Ausland ist
die Tatsache, daß der stV im Ausland tktig ist.
Im Gegensatz zur spiegelbildlichen Definition inlknd. Einkjnfte nach § 49
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a „Gewerbebetrieb, fjr den im Inland ein stkndiger Vertre-
ter bestellt ist“, ist die Bestellung eines stV nicht ausreichend; dieser muß im
auslknd. Staat tktig sein; insoweit unterschiedlicher Wortlaut (Strunk/Kaminski
in Korn, § 34d Rn. 23).

b) Standiger Vertreter
Definition: Als Vorschrift des nat. Rechts bestimmt sich der Begriff des stV
nach seiner Definition in § 13 AO. Definitionen des auslknd. Staates oder auch
eines DBA sind fjr § 34d nicht anwendbar (aA Strunk/Kaminski in Korn,
§ 34d Rn. 23).
In § 13 AO ist der stV definiert als
– eine Person, die
– nachhaltig
– die Geschkfte eines Unternehmens besorgt und
– dabei dessen Sachweisungen unterliegt.
Zu den Tatbestandsmerkmalen des stV-Begriffs im nationalen Recht vgl. im ein-
zelnen § 49 Anm. 224 ff., Anm. 400, soweit sie das nationale Recht darstellen.

Hinweis: Wkhrend beim Vorliegen einer auslknd. BS die gewstl. Kjrzungsvorschrift des
§ 9 Nr. 3 GewStG greift, rechnet der Gewinn eines im Ausland tktigen stV zum Ge-
werbeertrag. Der Begrjndung einer auslknd. BS ist insoweit Vorrang vor einem stV im
Ausland einzurkumen.

Beginn und Ende: Analog zur BS beginnt die personelle Anknjpfung, sobald
alle Tatbestandsmerkmale vorliegen und endet, wenn ein Tatbestandsmerkmal
nicht mehr gegeben ist.
Ermittlung und Abgrenzung der Einkenfte: Aus dem Verweis in Tz. 2 des
BS-Erlasses auf die allg. Fremdvergleichsformel des Art. 7 Abs. 2 OECD ergibt
sich, daß das Ausmaß der vom Vertreter ausgejbten Funktionen Maßstab fjr
die Bestimmung des ihm zuzurechnenden Gewinns darstellt. (MFssner, Steuer-
recht international tktiger Unternehmen, 1998, Rn. C 179; LFwenstein/Looks,
Betriebsstkttenbesteuerung, 2003, 363; vgl. im einzelnen § 49 Anm. 400 „Vertre-
ter“).

Einstweilen frei.

§ 34d Anm. 32–35 Auslkndische Einkjnfte
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IV. Erweiterung um Einkenfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8
Buchst. c genannten Art (Satz 1 Nr. 2 Buchst. a zweiter Teilsatz)

1. Einkenfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchst. c genannten
Art

Vgl. zu den Einkjnften der in den Nr. 3, 4, 6, 7 und 8 Buchst. c genannten Art
Anm. 17.

2. „... soweit sie zu den Einkenften aus Gewerbebetrieb geh_ren“
Bedeutung: Einkjnfte aus Gewerbebetrieb iSd. Erweiterung liegen nur inso-
weit vor, als sich die Einkunftsquelle im inlknd. Gewerbebetrieb befindet. Dh.,
auslknd. Einkjnfte iSd. Nr. 2 Buchst. a knnnen zB. auch solche aus Kapitalver-
mngen nach Nr. 6 sein, wenn die Voraussetzungen der Nr. 6 erfjllt sind und
diese Einkjnfte im Rahmen eines inlknd. Gewerbebetriebs anfallen. Dabei spielt
es fjr die Frage der Qualifikation dieser Einkjnfte als auslknd. Einkjnfte keine
Rolle, daß diese Einkjnfte nicht durch einen im auslknd. Staat betriebenen Ge-
werbebetrieb erzielt werden.
Geh_ren: Vgl. Anm. 18.

Einstweilen frei.

V. Einkenfte aus Gewerbebetrieb, die aus Bergschafts- und
Avalprovisionen erzielt werden, wenn der Schuldner Wohnsitz,
Geschaftsleitung oder Sitz in einem auslandischen Staat hat

(Satz 1 Nr. 2 Buchst. b)

1. Allgemeine Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 2 Buchst. b
bberblick zu Buchst. b: Er erweitert die Palette gewerblicher Einkjnfte, die
als auslknd. Einkjnfte qualifizieren, um Einkjnfte aus Bjrgschafts- und Aval-
provisionen. Dabei kommt es nicht auf die Begrjndung einer BS oder das Tktig-
werden eines stV im Ausland an. Entscheidend ist allein, daß die Provisionen
von einem Schuldner im Ausland gezahlt werden.
Bedeutung des Buchst. b: In vielen Staaten unterliegen Einnahmen aus Bjrg-
schafts- oder Avalprovisionen der beschr. StPflicht. Solche Einnahmen werden
jedoch von Nr. 6 iVm. § 20 nicht erfaßt. Die betroffenen Banken konnten daher
bis zum VZ 1980 die entsprechenden auslknd. Steuern bei Gewkhrung von
Bjrgschaften und Avalen nach § 34c nicht anrechnen, was eine Verteuerung der
Avalgebjhren verbunden mit Wettbewerbsnachteilen fjr deutsche Finanzinsti-
tute bedeutete (BlGmich/Wied, § 34d Rn. 27; Wassermeyer/LGdicke in FWB,
§ 34d Rn. 84).

Einstweilen frei.

2. Tatbestandsmerkmale des Satz 1 Nr. 2 Buchst. b

a) Einkenfte aus Gewerbebetrieb, die ... erzielt werden
Einkenfte aus Gewerbebetrieb: Buchst. b setzt dem Wortlaut nach Einkjnfte
aus Gewerbebetrieb beim unbeschr. stpfl. Vergjtungsglkubiger voraus, da der
Eingangssatz der Nr. 2 beginnt mit „Einkjnfte aus Gewerbebetrieb“; s.
Anm. 24. Keine auslknd. gewerblichen Einkjnfte liegen also dann vor, wenn
eine Privatperson eine Bjrgschaft gewkhrt.

E 17

Auslkndische Einkjnfte Anm. 36–43 § 34d

36

37

38–39

40

41–42

43



E 18 Peter/Spohn

Die erzielt werden: Es wird lediglich vorausgesetzt, daß Einkjnfte erzielt wer-
den. Dabei kommt es nicht auf die Person an, welche diese erzielt. Dies steht in
Einklang mit den §§ 15 und 16, weil auch dort an die Einkunftsart und nicht an
die Person, die solche Einkjnfte erzielt, angeknjpft wird.

b) Aus Bergschafts- und Avalprovisionen
Provisionen: Der Begriff umfaßt das Entgelt fjr jeden Kaufmann, der in Aus-
jbung seines Handelsgewerbes einem anderen Geschkfte besorgt oder Dienste
leistet (§ 354 HGB). Die Provision kann auch ohne vorherige Vereinbarung
nach den ortsjblichen Sktzen verlangt werden (Baumbach/Hopt, HGB, 2003,
§ 354 Rn. 7).
Bergschaft: Vertrag, durch den sich der Bjrge gegenjber dem Glkubiger eines
Dritten verpflichtet, fjr die Erfjllung der Verbindlichkeit des Dritten (Haupt-
schuld) einzustehen (§ 349 HGB). Bei einem Bjrgschaftskredit jbernimmt ein
Kreditinstitut eine Bjrgschaft fjr seine Kunden. Das Kreditinstitut gibt also kei-
nen Kredit, sondern stellt seine Kreditfkhigkeit dem Kunden als Sicherheit zur
Verfjgung. Fjr den Bjrgschaftskredit werden keine Zinsen, sondern Provisio-
nen berechnet.
Aval: Eine Wechselbjrgschaft ist die durch Mitjbernahme einer Wechselschuld
„als Bjrge“ jbernommene Verpflichtung (Art. 30–32 WG; Baumbach/Hopt,
HGB, 2003, § 349 Rn. 4, 21). Im Rahmen eines Avalkredits jbernehmen Kredit-
institute fjr ihre Kunden Haftungen der verschiedensten Art (Bjrgschaften, Ga-
rantien, ...) und fjr die verschiedensten Zwecke (fjr die Ordnungsmkßigkeit und
Rechtszeitigkeit von Lieferungen, insbes. Bauleistungen, fjr die Rjckzahlung
von Anzahlungen im Fall der Nichtausfjhrung von Lieferungsvertrkgen, zum
Zweck der Fracht- und Zollstundung,...). Fjr den Avalkredit – der eigentlich
kein „Kredit“, sondern eine „Bjrgschaft“ fjr Kredit oder Kreditversprechen ist
– wird kein Zins, sondern eine Avalprovision gefordert, die je nach Art der zu-
grunde liegenden Hauptschuld, Laufzeit oder des Risikos verschieden hoch ist.

c) Wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschaftsleitung oder Sitz
in einem auslandischen Staat hat

Schuldner: Der Auslandsbezug wird dadurch hergestellt, daß die Person des
Schuldners der Bjrgschafts- und Avalprovisionen – etwa eine auslknd. Privat-
person oder ein auslknd. Unternehmen – seinen Wohnsitz, seine Geschkftslei-
tung oder seinen Sitz in einem auslknd. Staat hat. Dabei spielt es fjr die Qualifi-
kation als auslknd. Einkjnfte keine Rolle, wer Schuldner der Provision und wer
Avalbegjnstigter ist (Wassermeyer/LGdicke in FWB, § 34d Rn. 85).
Wohnsitz: Einen Wohnsitz (§ 8 AO) hat jemand dort, wo er eine Wohnung un-
ter Umstknden innehat, die darauf schließen lassen, daß er die Wohnung beibe-
halten und benutzen wird; s. im einzelnen § 1 Anm. 62 ff.
Geschaftsleitung ist der Mittelpunkt der geschkftlichen Oberleitung (§ 10 AO).
Dabei kommt – im Gegensatz zur Bestimmung des Sitzes iSd. § 11 AO – der
nkonomischen Gebietszugehnrigkeit maßgebliche Bedeutung zu; s. im einzelnen
§ 1 KStG Anm. 13 ff. Nach der Rspr. des BFH kann ein Unternehmern mehrere
Orte der Geschkftsleitung haben; s. BFH v. 15.10.1997 – I R 76/95, BFH/NV
1998, 434; v. 16.12.1998 – I R 138/97, FR 1999, 756; vgl. dazu auch Peter, Fort-
entwicklung des Betriebsstkttenprinzips, 2002, 249 ff. und Anm. 400 „Ge-
schkftsleitung“.
Sitz: Den Sitz hat eine Knrperschaft, Personenvereinigung oder Vermngens-
masse an dem Ort, der durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Stiftungsge-

§ 34d Anm. 43–45 Auslkndische Einkjnfte
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schkft oder dergleichen bestimmt ist (§ 11 AO); s. im einzelnen § 1 KStG
Anm. 17.
In einem auslandischen Staat: s. Anm. 14.

Einstweilen frei.

VI. Einkenfte aus Gewerbebetrieb, die durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Bef_rderungen zwischen

auslandischen oder von auslandischen zu inlandischen Hafen
erzielt werden, einschließlich der Einkenfte aus anderen mit

solchen Bef_rderungen zusammenhangenden, sich auf das Ausland
erstreckenden Bef_rderungsleistungen (Satz 1 Nr. 2 Buchst. c)

1. Allgemeine Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 2 Buchst. c
bberblick: In Buchst. c werden gewerbliche Einkjnfte unter auslknd. Ein-
kjnfte subsumiert, wenn ein Stpfl. diese aus bestimmten Arten von Befnrderun-
gen mit Auslandsberjhrung mittels bestimmter Transportmittel erzielt. Damit
wird fjr bestimmte Einkjnfte aus der Seeschiffahrt und der Luftfahrt spiegel-
bildlich zu § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b das BS-Prinzip verlassen (vgl. Ritter,
DStZ 1971, 16 ff.).
Bedeutung des Buchst. c: Er hat nach Aufhebung des § 34c Abs. 4 mit Wir-
kung ab dem VZ 1999 (SeeschiffahrtsanpassungsG v. 9.9.1998, BStBl. I 1998,
1158) unverkndert Bedeutung und bezweckt die Lokalisierung und Abgrenzung
der tatskchlichen auslknd. Einkjnfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen zur
Anwendung der verbliebenen Regelungen des § 34c.

Bis zum VZ 1998 definierte § 34c Abs. 4 fjr seine Zwecke den Begriff des Betriebs
von Handelsschiffen im internationalen Verkehr und fingierte dabei 80 vH der daraus
erzielten Einkjnfte als auslknd. Einkjnfte.

2. Tatbestandsmerkmale des Grundtatbestands des Satz 1 Nr. 2
Buchst. c

a) Einkenfte aus Gewerbebetrieb, die ... erzielt werden
Vgl. Anm. 13 ff. sowie im einzelnen § 49 Anm. 430.
Bef_rderungen: Erfaßt werden nur die Befnrderungen zwischen auslknd. oder
von auslknd. zu inlknd. Hkfen. Nicht unter die Vorschrift fallen Befnrderungen
von inlknd. zu auslknd. Hkfen oder von auslknd. Hkfen zur freien See.
Transportmittel: Unter den Anwendungsbereich der Norm fkllt ausschließlich
der Transport mit Seeschiffen und Luftfahrzeugen. Ausgenommen sind daher
der Transport per Bahn sowie die Befnrderung durch LKW oder Binnenschiff-
fahrt. Die Seeschiffe oder Luftfahrzeuge mjssen entweder im Eigentum des
Stpfl. stehen oder von ihm gechartert sein.

b) Durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe und Luftfahr-
zeuge

Durch den Betrieb: Auslknd. Einkjnfte sind nur durch den Betrieb von See-
schiffen und Luftfahrzeugen erzielte Einkjnfte. Zentrales Merkmal bildet dabei
der Begriff des Betriebs. Betrieb meint hier das Betreiben des Seeschiffs oder
Luftfahrzeugs als tatskchliche Handlung, s. BFH v. 8.3.1973 – IV R 59/70,
BStBl. II 1973, 610; s. im einzelnen § 49 Anm. 431.
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Seeschiffe oder Luftfahrzeuge:
E Seeschiff: Im deutschen StRecht existiert keine Legaldefinition des Begriffs See-
schiff. Nach handelsrechtlicher Definition ist ein „Schiff“ „ein schwimmfkhiger
Hohlknrper von nicht ganz unbedeutender Grnße, der fkhig und bestimmt ist,
auf oder unter dem Wasser fortbewegt zu werden und dabei Personen oder Sa-
chen zu tragen“ (Schaps/Abraham, Seerecht, Vor § 476 HGB Rn. 1). Fjr die
Abgrenzung von Seeschiff und Binnenschiff hat die Eintragung im Seeschiffs-
oder Binnenschiffsregister nur Indizwirkung, da das Schiffahrtsregisterrecht der
Eintragung keine konstitutive Bedeutung fjr die Einordnung als Binnen- oder
Seeschiff zuschreibt. Deshalb ist darauf abzustellen, ob das Schiff regelmkßig
zur Seefahrt oder zur Binnenfahrt eingesetzt wird; s. im einzelnen § 49
Anm. 432.
E Luftfahrzeuge sind „Flugzeuge, Drehfljgler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Mo-
torsegler, Frei- und Fesselballone, Drachen, Fallschirme, Flugmodelle und son-
stige fjr die Benutzung des Luftraumes bestimmte Gerkte, insbes. Raumfahr-
zeuge, Raketen und khnliche Flugknrper“ (§ 1 Abs. 2 LuftVG).
Eigenes Fahrzeug: Es ist gegeben, wenn der Betreiber zivilrechtlicher Eigen-
tjmer des Seeschiffs oder Luftfahrzeugs ist. Die zivilrechtlichen Eigentumsver-
hkltnisse geben in der Praxis Schiffsregister und Luftfahrtrolle wieder.
Gechartertes Fahrzeug: Je nach Ausgestaltung knnnen Chartervertrkge zivil-
rechtlich als Frachtvertrkge, Mietvertrkge mit Dienstverschaffungselementen
und reine Mietvertrkge eingeordnet werden. Vor diesem Hintergrund kann es
fjr die strechtliche Beurteilung nicht auf die zivilrechtliche Qualifizierung von
Charterverhkltnissen ankommen. Unter Charter iSd. Vorschrift sind daher bei
typologischer Betrachtung alle jene Verhkltnisse jber den Einsatz von Seeschif-
fen und Luftfahrzeugen zu verstehen, die in den beteiligten Wirtschaftsrkumen
als Chartern angesehen werden; zur Einordnung typischer Chartervertrkge des
Seeverkehrs (Bare Boat Charter, Time Charter, Voyage Charter, Slot Charter,
Cross Charter sowie Mischvertrkge) vgl. ausf. § 49 Anm. 443.

Einstweilen frei.

c) Aus Bef_rderungen zwischen auslandischen oder von auslandischen
zu inlandischen Hafen

Aus Bef_rderungen:
E Bedeutung: Das Merkmal „Befnrderungen“ stellt klar, daß nicht alle Einkjnfte
eines Seeschiffs oder Luftfahrzeugs als auslknd. Einkjnfte qualifizieren, sondern
ausschließlich solche aus Befnrderungen (vgl. MFssner, Steuerrecht internatio-
nal tktiger Unternehmen, 2. Aufl. 1998, Rn. B 171; BlGmich/Wied, § 49
Rn. 87).
E BefOrderung: Unter Befnrderung ist der Transport von Personen oder Sachen
mit dem Hauptziel einer zeitweiligen nicht bloß unerheblichen Ortsverknderung
zu verstehen.
Vgl. zu Befnrderung bei einzelnen Schiffsarten § 49 Anm. 446.
E EinschrPnkung: Der Begriff Befnrderung wird insoweit eingeschrknkt, als es
sich um solche
– zwischen auslknd. oder von auslknd. zu inlknd. Hkfen (s. Anm. 61 f.)
– mit Seeschiffen (s. Anm. 56) oder Luftfahrzeugen (s. Anm. 56)
handeln muß.

§ 34d Anm. 49–52 Auslkndische Einkjnfte
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Hafen: Unter einem Hafen ist ein Ort zu verstehen, an welchem Schiffe anlegen
knnnen (Der Große Duden, 1999). lbertragen auf Luftfahrzeuge handelt es
sich um den Ort, an dem diese landen knnnen; vgl. zu Grenzfkllen § 49
Anm. 447.
Zwischen auslandischen Hafen (s. im einzelnen § 49 Anm. 448):
E Erfaßte BefOrderungen:
p Grundfall ist die Reise zwischen zwei auslknd. Hkfen. Daneben werden

auch Reisen erfaßt, bei denen das Schiff zwischen den beiden auslknd. Hk-
fen internationale oder sogar inlknd. Hoheitsgewksser durchfkhrt.

p Nur ein Hafen: Befnrderung iSd. Vorschrift meint nicht zwingend die Reise
zwischen verschiedenen Hkfen. Vielmehr ist entscheidend, daß sowohl
Ausgangs- als auch Endpunkt der Befnrderung im Ausland liegen mjssen.

E Nicht erfaßte BefOrderungen: Handelt es sich um Befnrderungen zwischen mehr
als einem auslknd. Hafen, mjssen sie von dem einen Hafen als Ausgangspunkt
zu dem anderen Hafen als Endpunkt fjhren. Befnrderungen, bei denen ein aus-
lknd. Hafen lediglich als Zwischenhafen fungiert, unterfallen nicht der Vor-
schrift. Es ist zB keine auslknd. Befnrderung gegeben, wenn ein Schiff Contai-
ner in einem inlknd. fjr einen anderen inlknd. Hafen lkdt und auf dieser Reise
zwei auslknd. Hkfen anlkuft; vgl. im einzelnen § 49 Anm. 449.
Von auslandischen zu inlandischen Hafen:
E Erfaßte BefOrderungen:
p Grundfall ist jeder Transport von einem auslknd. zu einem inlknd. Hafen.

Dabei ist ein vorangegangener Transport zwischen zwei auslknd. Hkfen
unschkdlich.

p Durchfuhr mit Umladung im Ausland: Vgl. spiegelbildlich hierzu, dh. Durch-
fuhr mit Umladung im Inland § 49 Anm. 450.

E Nicht erfaßte BefOrderungen:
p BefOrderung zur freien See: Erfaßt wird nur der Transport zu inlknd. Hkfen.
p Durchfuhr ohne Umladung im Ausland: Das Anlaufen eines auslknd. Zwi-

schenhafens vor Erreichen des auslknd. Lnschhafens macht die Befnrde-
rung nicht zu einer auslknd.; s. im einzelnen § 49 Anm. 451.

3. Erganzungstatbestand des Satz 1 Nr. 2 Buchst. c
Einschließlich: Der Begriff verdeutlicht, daß es sich um die Regelung eines
weiteren Tatbestands handelt, der die Qualifikation der hieraus resultierenden
Einkjnfte als auslknd. Einkjnfte vorsieht; s. im einzelnen § 49 Anm. 455 zur
spiegelbildlichen Regelung bei inlknd. Einkjnften.
Einkenfte aus anderen mit solchen Bef_rderungen zusammenhangenden
Bef_rderungsleistungen:
E EinkRnfte aus anderen BefOrderungsleistungen:
p BefOrderungsmittel: Im Gegensatz zum Grundtatbestand geht es hier nicht

nur um Seeschiffe und Luftfahrzeuge. Denn ein konkretes Befnrderungs-
mittel nennt die Vorschrift nicht. Insoweit kommen alle Arten von Befnr-
derungsmitteln, dh. auch Binnenschiff, LKWoder Bahn in Frage.

p Abgrenzung BefOrderung zu BefOrderungsleistung: Aus der unterschiedlichen
Wortwahl „Befnrderungen“ und „Befnrderungsleistungen“ lkßt sich nicht
der gesetzgeberische Wille zu einem unterschiedlichen Bedeutungsinhalt
ableiten. Insoweit werden beide Begriffe synonym verwendet; vgl. ausf.
§ 49 Anm. 456.
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p Abgrenzung BefOrderungsleistungen zu Nebenleistungen: Die in der Norm ge-
nannte Befnrderungsleistung muß von ihrem wirtschaftlichen Gehalt her
eine Befnrderung sein, nicht hingegen eine Dienstleistung, bei der Gjter
auch eine Ortsverknderung erfahren. Damit scheiden zB Vor-, Zwischen-
oder Nachlagerungen sowie mit der Befnrderung zusammenhkngende
Umschlagsleistungen aus.

E Mit solchen BefOrderungen zusammenhPngende BefOrderungsleistungen: Zu auslknd. Ein-
kjnften fjhren nur die auslknd. mit dem See- und Lufttransport zusammenhkn-
genden, nicht die davon zu trennenden selbstkndigen Befnrderungsleistungen.
Befnrderungen und Befnrderungsleistungen hkngen dann zusammen, wenn sie
sich wirtschaftlich als einzelne Akte eines auf Erreichung eines Gesamtzwecks
gerichteten Handelns darstellen.
Sich auf das Ausland erstreckende Bef_rderungsleistungen: Durch dieses
zusktzliche Tatbestandsmerkmal werden die „zusammenhkngenden“ Befnrde-
rungsleistungen auf solche eingeschrknkt, die sich auf das Ausland erstrecken.
Sie mjssen sich nicht ausschließlich auf das Ausland erstrecken. Vielmehr fallen
auch Zutransporte aus dem Inland zum auslknd. Ausgangshafen unter den An-
wendungsbereich der Norm, allerdings nur mit ihrem auslknd. Teil. Dement-
sprechend muß in diesem Fall der Einkunftsanteil des sich auf das Ausland er-
streckenden Transportabschnitts geschktzt werden (BFH v. 2.3.1988 – I R 57/
84, BStBl. II 1988, 596); kritisch zu dem vom BFH entschiedenen Fall § 49
Anm. 458.

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 3:
Einkenfte aus selbstandiger Arbeit

(§ 18) mit Auslandsbezug

I. Einkenfte aus selbstandiger Arbeit (§ 18)

Selbstandige Arbeit (§ 18): Durch Klammerzusatz wird fjr die Definition der
selbstkndigen Arbeit auf § 18 verwiesen; sie ist daher deckungsgleich mit derjeni-
gen im Rahmen der unbeschr. und beschr. StPflicht (vgl. § 49 Anm. 660).
§ 18 enthklt keine Definition der selbstkndigen Arbeit, sondern in Abs. 1 eine
abschließende Aufzkhlung, was unter Einkjnften aus selbstkndiger Arbeit zu
verstehen ist; Einkjnfte aus selbstkndiger Arbeit sind demnach Einkjnfte aus
freiberuflicher Tktigkeit (Nr. 1), Einkjnfte als Einnehmer einer staatlichen Lot-
terie (Nr. 2), Einkjnfte aus sonstiger selbstkndiger Arbeit (Nr. 3) sowie Ein-
kjnfte als Beteiligter an einer vermngensverwaltenden Gesellschaft oder Ge-
meinschaft (vgl. ieS § 18 Anm. 50 ff.).
Fjr die Abgrenzung der selbstkndigen Arbeit insbes. zum Gewerbebetrieb gel-
ten die allg. Grundsktze (vgl. § 18 Anm. 16 ff.).
Einkenfte: Durch Verweis auf § 18 gelten auch § 18 Abs. 2 und Abs. 3, dh. die
Einkjnfte knnnen sowohl aus laufender Tktigkeit als auch aus der Verkußerung
des der selbstkndigen Arbeit dienenden Vermngens stammen. In diesem Fall
muß die Verkußerung den Ausjbungs- oder Verwertungstatbestand im Ausland
erfjllen. Des weiteren knnnen die Einkjnfte aus einer lediglich vorjbergehen-
den Tktigkeit stammen.
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II. Einkenfte aus in einem auslandischen Staat ausgeebter oder
verwerteter selbstandiger Arbeit (Nr. 3 erster Teilsatz)

1. bberblick
Tatbestandsmerkmal ist die Ausjbung der selbstkndigen Arbeit in einem aus-
lknd. Staat. Neben die Ausjbung im auslknd. Staat tritt gleichberechtigt der Ver-
wertungstatbestand in einem auslknd. Staat. Zum Verhkltnis zwischen Aus-
jbungs- und Verwertungstatbestand vgl. Anm. 60.
Auslandischer Staat: vgl. Anm. 14.

2. Ausebung der selbstandigen Arbeit
Ausgeebt wird die selbstkndige Arbeit in der Regel durch aktives Tktigwerden;
im Einzelfall kann die Ausjbung jedoch auch in einem Unterlassen bestehen,
auf die Dauer der Tktigkeit kommt es nicht an (vgl. § 49 Anm. 670 f.). Die Tktig-
keit kann sich aus zahlreichen Einzeltktigkeiten zusammensetzen.
Ort der Ausebung: Grds. wird die selbstkndige Arbeit dort ausgejbt, wo sich
der Stpfl. in Ausjbung seiner Tktigkeit physisch, dh. knrperlich aufhklt (vgl.
RFH v. 29.1.1935, RStBl. 1935, 759; BFH v. 12.11.1986 – I R 268/83, BStBl. II
1987, 372; BMF v. 23.1.1996, BStBl. I 1996, Tz. 2.3). Dabei ist die Art der ausge-
jbten Tktigkeit mit zu berjcksichtigen (vgl. BFH v. 15.11.1971 – GrS 1/71,
BStBl. II 1972, 68; v. 12.11.1986 – I R 268/83, BStBl. II 1987, 372); ein Schrift-
steller, Komponist oder Gutachter jbt seine Tktigkeit an dem Ort aus, an dem
die geistige Leistung zu Papier gebracht wird bzw. anderweitig festgehalten wird;
nicht entscheidend ist dabei, wo die geistige Leistung vorbereitet wird (beispiels-
weise durch das Sammeln von Ideen, das Strukturieren und Ordnen von Gedan-
ken), denn diese geistige Leistung ist erst vollbracht, wenn sie sich in einem
Schriftstjck, in einer Datei oder anderweitig konkretisiert hat (vgl. BFH v.
28.2.1973 – I R 145/70, BStBl. II 1973, 660 zu einem Textdichter). Anders hin-
gegen bei einem Erfinder, er jbt seine Tktigkeit dort aus, wo er seine Erfinder-
ideen planmkßig verwirklicht, dazu gehnrt bereits der Beginn der Entwicklung,
dh. das Sammeln von Ideen. Seine Tktigkeit hat sich mit dem Finden seiner Idee
bereits ausreichend konkretisiert (BFH v. 20.11.1974 – I R 1/73, BFHE 114,
530). Hat der Erfinder fjr die Auswertung seiner Erfindung Lizenzen vergeben
und stellt die Ausjbung seiner Rechte aus den Lizenzvertrkgen schon fjr sich al-
lein eine freiberufliche Tktigkeit dar, so wird die Tktigkeit, aus der die Lizenzein-
nahmen herrjhren, dort ausgejbt, von wo der Stpfl. seine Rechte aus den Li-
zenzvertrkgen geltend macht (vgl. BFH v. 13.10.1976 – I R 261/70, BStBl. II
1977, 76; v. 11.4.1990 – I R 82/86, BFH/NV 1991, 143). Weitere Einzelfklle
zum Ort der Ausjbung vgl. § 49 Anm. 672.
Unerheblich ist, ob fjr die Tktigkeit im Ausland eine BS oder feste Einrichtung
unterhalten wird. Ausnahmsweise kann eine selbstkndige Tktigkeit ohne knrper-
liche Anwesenheit des selbstkndig Tktigen ausgejbt werden, nkmlich im Fall des
Einsatzes von Mitarbeitern durch den selbstkndig Tktigen. Vgl. ieS § 49
Anm. 670 und 672; zum Ort der Ausjbung der Gesellschafter von grenzjber-
schreitenden freiberuflichen PerGes. vgl. § 49 Anm. 673.
Wird die Tktigkeit teilweise im Inland und teilweise im Ausland ausgejbt, so ge-
hnrt nur der Teil des Entgelts zu den auslknd. Einkjnften, der auf die im Aus-
land ausgejbte Tktigkeit entfkllt. Unerheblich ist dabei, ob das Entgelt im Inland
oder im Ausland gezahlt wird. Unter Umstknden ist das Entgelt im Schktzungs-
weg aufzuteilen.
Zeitpunkt der Ausebung: vgl. § 49 Anm. 677.
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3. Verwertung der selbstandigen Arbeit
Einkjnfte aus selbstkndiger Arbeit sind bei Nicht-Ausjbung in einem auslknd.
Staat dennoch auslknd. Einkjnfte, wenn sie in einem auslknd. Staat verwertet
werden oder worden sind.
Verwertet werden kann die selbstkndige Arbeit nur dann, wenn sie sich in ei-
nem verwertbaren Produkt oder Recht niederschlkgt, welches als Ergebnis der
selbstkndigen Arbeit einem auslknd. Staat zugefjhrt werden kann (vgl. BFH v.
13.10.1976 – I R 261/70, BStBl. II 1977, 76; ebenso BlGmich/Wied, § 49
Rn. 130). Fjr die Qualifikation als auslknd. Einkjnfte iSd. Nr. 3 kann nur die ei-
gene selbstkndige Tktigkeit verwertet werden, nicht jedoch die eines anderen.
Dabei kommt es grds. auf die Verwertung durch den Stpfl. selbst an (vgl. BFH
v. 12.11.1986 – I R 38/83, BStBl. II 1987, 377), vgl. auch § 49 Anm. 680 ff.
Zu Einzelfkllen fjr die Verwertung vgl. § 49 Anm. 681.
Ort der Verwertung: vgl. § 49 Anm. 682.
Zeitpunkt der Verwertung: durch den Wortlaut der Nr. 3 sind auch nachtrkgli-
che Einkjnfte aus einer auslknd. Verwertung erfaßt, vgl. § 49 Anm. 683.

4. Verhaltnis von Ausebung und Verwertung
Gleichberechtigt stehen die beiden Tatbestandsmerkmale Ausjbung und Ver-
wertung nebeneinander. Sowohl bei Ausjbung als auch bei Verwertung der selb-
stkndigen Arbeit in einem auslknd. Staat liegen auslknd. Einkjnfte vor. Somit
unterscheidet sich das Verhkltnis beider Tatbestandsmerkmale im Rahmen die-
ser Norm von dem Verhkltnis der beiden Tatbestandsmerkmale im Rahmen des
§ 49; fjr letztere Norm hat der BFH einen Vorrang des Ausjbungstatbestands
vor dem Verwertungstatbestand erkannt (vgl. BFH v. 12.11.1986 – I R 269/83,
BStBl. II 1987, 372), vgl. dazu § 49 Anm. 685.
Bedeutung:Wkhrend die Unterscheidung zwischen Ausjbung und Verwertung
im Rahmen des § 49 in Hinblick auf ein DBA Bedeutung erlangt (bei bloßer
Verwertung ist eine deutsche Besteuerung idR ausgeschlossen), hat die Unter-
scheidung im Rahmen dieser Norm fjr das Vorliegen von auslknd. Einkjnften
grds. keine Bedeutung.

Einstweilen frei.

III. Erweiterung (Satz 1 Nr. 1 zweiter Teilsatz): Einkenfte der in den
Nummern 4, 6, 7 und 8 Buchst. c genannten Art

Zu den Einkjnften aus selbstkndiger Arbeit gehnren auch die durch § 34d er-
faßten Einkjnfte aus Verkußerungen (Nr. 4, s. Anm. 67 ff.), Kapitalvermngen
(Nr. 6, s. Anm. 86 ff.), Vermietung und Verpachtung (Nr. 7, s. Anm. 94 ff.) und
die sonstigen Einkjnfte (Nr. 8 Buchst. c, s. Anm. 107).
Bedeutung: Einkjnfte aus selbstkndiger Arbeit iSd. Erweiterung liegen nur in-
soweit vor, als sich die Einkunftsquelle im inlknd. selbstkndigen Bereich befin-
det. Dh., auslknd. Einkjnfte iSd. Nr. 3 knnnen zB. auch solche aus Kapitalver-
mngen nach Nr. 6 sein, wenn die Voraussetzungen der Nr. 6 erfjllt sind und
diese Einkjnfte im Rahmen eines inlknd. selbstkndigen Betriebs anfallen. Dabei
spielt es fjr die Frage der Qualifikation dieser Einkjnfte als auslknd. Einkjnfte
keine Rolle, daß diese Einkjnfte nicht im Rahmen einer in einem auslknd. Staat
ausgejbten bzw. verwerteten selbstkndigen Arbeit angefallen sind.

§ 34d Anm. 59–63 Auslkndische Einkjnfte
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Geh_ren: Das deutsche Steuerrecht kennt keine Definition des Begriffs „gehn-
ren“. ISd Erweiterung bedeutet er, daß die dort genannten Einkjnfte dem in-
lknd. selbstkndigen Betrieb wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 4:
Einkenfte aus der Veraußerung von auslandischen
Wirtschaftsgetern und Anteilen an auslandischen

Kapitalgesellschaften

I. bberblick

Verhaltnis der Nr. 4 zu den Nr. 1–3: Sie ist als Ergknzung zu den Nr. 1–3 zu
sehen. Wenn die WG bzw. die Anteile an KapGes. zu einer BS in einem auslknd.
Staat gehnren, sind die entsprechenden Verkußerungsgewinne bereits nach den
Nr. 1–3 als auslknd. Einkjnfte zu qualifizieren. Ergknzend greift Nr. 4 fjr son-
stige Verkußerungsgewinne. Damit wird eine Berjcksichtigung auslknd. Steuer
in den Fkllen ermnglicht, in denen ein auslknd. Staat die Besteuerung von Verku-
ßerungsgewinnen auf die bloße Belegenheit von Wirtschaftsgjtern stjtzt bzw.
bezjglich der Anteile an KapGes. auf Sitz oder Geschkftsleitung in seinem Ho-
heitsgebiet abstellt. Die Norm bezieht sich auf die Verkußerung von Betriebs-
und Privatvermngen. Privatvermngen kann jedoch nur hinsichtlich der Anteile
an KapGes. vorliegen.
Die Einbeziehung der Nr. 4 in die Nr. 1, Nr. 2 Buchst. a und Nr. 3 bedeutet,
daß sie als subsidikr zu den Nrn. 1, 2 Buchst. a und 3 anzusehen ist, dh. nur so-
weit Einkjnfte nicht zu den Einkjnften aus LuF, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbstkndiger Arbeit gehnren, kann Nr. 4 einschlkgig sein.
Einkenfte aus der Veraußerung:
E VerPußerung bedeutet die lbertragung des rechtlichen oder zumindest des
wirtschaftlichen Eigentums (vgl. BFH v. 30.6.1983 – IV R 113/81, BStBl. II
1983, 640; BFH v. 27.7.1988 – I R 147/83, BStBl. II 1989, 273; BFH 5.6.2002 –
I R 81/00, BStBl. II 2004, 344). Fjr den Begriff der Verkußerung hat ein Rjck-
griff auf §§ 17, 23 zu erfolgen, demnach ist auch ein Tausch eine Verkußerung
iSd. Vorschrift (ebenso Strunk/Kaminski in Korn, § 34d Rn. 32), ebenso die
zeitlich unbefristete lberlassung eines Rechts, nicht hingegen die verdeckte Ein-
lage, vgl. auch § 49 Anm. 622.
E Ermittlung der EinkRnfte: Die Ermittlung hat nach den deutschen strechtlichen
Vorschriften zu erfolgen und nicht beispielsweise nach den Vorschriften des
auslknd. Staats, in dem das verkußerte WG belegen war. Nr. 4 enthklt weder eine
eigene Regelung zur Ermittlung des Verkußerungsgewinns noch einen direkten
Verweis auf andere Regelungen; der Verkußerungsgewinn ist daher im Fall der
Nr. 4 Buchst. a sowie im Fall der Nr. 4 Buchst. b, wenn die Anteile in einem Be-
triebsvermngen gehalten werden, nach den fjr das inlknd. Unternehmen gelten-
den Vorschriften zu ermitteln, also grds. als Differenz zwischen dem Verkuße-
rungspreis und den Verkußerungskosten sowie den fortgefjhrten Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten. Dabei kann es sich sowohl um Verkußerungsgewinne
iSd. § 15 (laufende Verkußerungsgewinne) als auch um Verkußerungsgewinne
iSd. § 16 (Verkußerung von geschlossenen Komplexen) handeln. Werden die
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Anteile im Fall der Nr. 4 Buchst. b im Privatvermngen gehalten, ist der Verkuße-
rungsgewinn nach § 17 Abs. 2 zu ermitteln als der Betrag, um den der Verkuße-
rungspreis nach Abzug der Verkußerungskosten die Anschaffungskosten jber-
steigt.

II. Einkenfte aus der Veraußerung von Wirtschaftsgetern, die zum
Anlageverm_gen eines Betriebs geh_ren, wenn die Wirtschaftsgeter in

einem auslandischen Staat belegen sind (Nr. 4 Buchst. a)

Wirtschaftsgeter des Anlageverm_gens eines Betriebs:
E Wirtschaftsgut: Der Begriff des WG hat im Rahmen der Ertragsteuern insbes.
Bedeutung fjr die Gewinnermittlung nach den §§ 4 ff. (s. insbes. Vor §§ 4–7
Anm. 116; § 5 Anm. 1715 ff.). Dieser WG-Begriff gilt auch hier, wobei er sich in
diesem Zusammenhang ausschließlich auf die Aktivseite der Bilanz bezieht, dh.
WG sind hier als positive WG zu verstehen.
E AnlagevermOgen: Dazu gehnren diejenigen WG, die bestimmt sind, dauernd
dem Geschkftsbetrieb zu dienen, § 247 Abs. 2 HGB. Diese eigentlich handels-
rechtliche Definition gilt jber das Maßgeblichkeitsprinzip auch fjr das StRecht.
Zum Begriff des Anlagevermngens vgl. § 6 Anm. 253 ff. UE fkllt auch das Son-
derbetriebsvermngen eines Mitunternehmers unter die Norm, da nicht der han-
delsrechtliche Umfang des Anlage- und somit des Betriebsvermngens entschei-
dend ist, sondern die strechtliche Qualifikation (ebenso Wassermeyer/LGdicke
in FWB, § 34d Rn. 111).
E Eines Betriebs: damit ist jede betriebliche Einheit gemeint unabhkngig von der
Einordnung der von ihr erzielten Einkjnfte in den Einkunftsartenkatalog des
§ 2 Abs. 1. Unerheblich ist daher auch, ob es sich um einen aktiv am wirtschaftli-
chen Verkehr teilnehmenden Betrieb handelt oder nicht (im Gegensatz zum Be-
triebsbegriff iSd InvZV, vgl. BFH v. 7.9.2000 – III R 44/96, BStBl. II 2001, 37).
Belegenheit in einem auslandischen Staat:
E AuslPndischer Staat: vgl. Anm. 14.
E Belegenheit: Das Substantiv kommt von dem Verb „liegen“; sprachlich kann
Belegenheit daher nur materielle WG wie Grundstjcke erfassen. Der Begriff
der Belegenheit ist hier jedoch sehr weit auszulegen und als „sich befinden“ auf-
zufassen, so daß es bei beweglichen materiellen WG auf ihren Standort an-
kommt. Bei Rechten und anderen immateriellen WG ist entscheidend, wo sie
ausgejbt oder genutzt werden; bei Forderungen ist grds. auf die Anskssigkeit
des Schuldners in einem auslknd. Staat abzustellen, wobei die Eintragung in aus-
lknd. nffentliche Bjcher oder Register fjr die Herstellung des Auslandsbezugs
von entscheidender Bedeutung ist, analog § 49 Abs. 1 Nr. 6, vgl. § 49
Anm. 943 f.

III. Einkenfte aus der Veraußerung von Anteilen an
Kapitalgesellschaften, wenn die Gesellschaft Geschaftsleitung oder Sitz

in einem auslandischen Staat hat (Nr. 4 Buchst. b)

Anteile an Kapitalgesellschaften:
E KapGes. sind nicht nur die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG genannten Gesellschaften
(AG, KGaA, GmbH), sondern alle auslknd. Gesellschaften, die nach Aufbau
und Struktur einer deutschen KapGes. vergleichbar sind. Nicht entscheidend ist,
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ob die Gesellschaft nach dem nationalen Recht ihres Anskssigkeitsstaates als
KapGes. behandelt wird.
E Anteile an einer KapGes. sind Anteile am Nennkapital der Gesellschaft. Unter
die Norm fallen Anteile an KapGes. unabhkngig davon, ob nach nationalem
Recht § 17 einschlkgig ist und unabhkngig davon, ob nach nationalem Recht
§ 23 einschlkgig ist (ebenso BlGmich/Wied, § 34d Rn. 42, Strunk/Kaminski in
Korn, § 34d Rn. 33).
Geschaftsleitung oder Sitz in einem auslandischen Staat:
E GeschPftsleitung ist der Mittelpunkt der geschkftlichen Oberleitung (§ 10 AO),
vgl. ausf. § 1 KStG Anm. 13.
E Sitz ist der durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung bestimmte Ort
(§ 11 AO), vgl. ausf. § 1 KStG Anm. 17.
E AuslPnd. Staat: vgl. Anm. 14.

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 5:
Einkenfte aus nichtselbstandiger Arbeit (§ 19)

mit Auslandsbezug

I. Einkenfte aus nichtselbstandiger Arbeit

Durch Klammerzusatz wird fjr die Definition der nichtselbstkndigen Arbeit auf
§ 19 verwiesen; sie ist daher deckungsgleich mit derjenigen im Rahmen der un-
beschr. und beschr. StPflicht (vgl. § 49 Anm. 730).
§ 19 enthklt keine Definition der nichtselbstkndigen Arbeit, sondern in Abs. 1
eine Aufzkhlung, was unter Einkjnften aus nichtselbstkndiger Arbeit zu verste-
hen ist; Einkjnfte aus nichtselbstkndiger Arbeit lassen sich grds. unter dem Be-
griff des Arbeitslohns zusammenfassen und verstehen sich als alle Einnahmen,
die dem ArbN aus dem Dienstverhkltnis zufließen (§ 2 Abs. 1 LStDV), vgl. i. e.
§ 19 Anm. 100 ff. Die Abgrenzung der Einkjnfte aus nichtselbstkndiger Arbeit
von den jbrigen Einkunftsarten erfolgt nach den allg. Grundsktzen.

Einstweilen frei.

II. Einkenfte aus in einem auslandischen Staat ausgeebter oder
– bei Nichtausebung im Inland – in einem auslandischen Staat

verwerteter Arbeit (Nr. 5 Satz 1 erster Teil)

1. bberblick
Zu den auslknd. Einkjnften zkhlen solche aus nichtselbstkndiger Arbeit, die in
einem auslknd. Staat ausgejbt werden oder wurden. Subsidikr zur Ausjbung in
einem auslknd. Staat tritt als alternatives Tatbestandsmerkmal die Verwertung in
einem auslknd. Staat hinzu (bei Nichtausjbung im Inland).
Nr. 5 setzt wie Nr. 3 eine Ausjbung oder Verwertung im Ausland voraus; daher
kann zur Auslegung dieser Begriffe auch auf die Nr. 3 verwiesen werden. Es ist
zu beachten, daß das Verhkltnis der beiden Tatbestknde nicht dem der Nr. 3 ent-
spricht (vgl. Anm. 60).
Auslandischer Staat: vgl. Anm. 14.
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2. Ausebung der nichtselbstandigen Arbeit
Ausebung: vgl. Anm. 58.
Ort der Ausebung der nichtselbstkndigen Arbeit ist der Prksenzort des ArbN
wkhrend der Ausfjhrung der Tktigkeit, vgl. § 49 Anm. 740 ff. Im Gegensatz
zum Ort der Ausjbung im Rahmen der selbstkndigen Arbeit (vgl. Anm. 58) gibt
es hier keine Ausnahme.
In Abweichung zu § 49, der in Abs. 1 Nr. 4c ab dem VZ 2002 fjr Gesellschaften
mit inlknd. Geschkftsleitung die beschr. StPflicht von Geschkftsfjhrern und
Vorstandsmitgliedern unabhkngig vom Arbeitsort dieser Personen normiert,
jben Geschkftsfjhrer und Vorstandsmitglieder iRd. Nr. 5 ihre nichtselbstkndige
Tktigkeit dort aus, wo sie sich persnnlich in Ausjbung ihrer Tktigkeit aufhalten.
Zeitpunkt der Ausebung: vgl. § 49 Anm. 746.

3. Verwertung der nichtselbstandigen Arbeit
Begriff: Unter der Verwertung der nichtselbstkndigen Arbeit ist ein Vorgang zu
verstehen, „durch den der Arbeitnehmer das Ergebnis seiner Arbeit dem Arbeit-
geber zufjhrt“ (vgl. BFH v. 12.11.1986 – I R 69/83, BStBl. II 1987, 379), vgl.
§ 49 Anm. 750.
Verwerter ist also stets der ArbN und verwertet werden kann nur das Ergebnis
einer Tktigkeit, nicht aber die Tktigkeit selbst. Dies wiederum setzt voraus, daß
sich das Ergebnis der Tktigkeit in einem materiellen oder immateriellen Gegen-
stand konkretisiert hat, der einer eigenstkndigen Nutzung zugknglich ist; vgl. ieS
§ 49 Anm. 750.
Ort der Verwertung ist dort, wo das Ergebnis der nichtselbstkndigen Arbeit
dem ArbG zugefjhrt wird, vgl. § 49 Anm. 751.
Einzelfklle der Verwertung: vgl. § 49 Anm. 751.
Zeitpunkt der Verwertung: Sowohl die frjhere als auch die gegenwkrtige Ver-
wertung fjhrt zur Qualifikation als auslknd. Einkjnfte nach Nr. 5.

4. Vorrang der Ausebung vor der Verwertung
In Abweichung zu der Nr. 3 stehen die beiden Tatbestandsmerkmale Ausjbung
und Verwertung im Rahmen der Nr. 5 nicht gleichberechtigt nebeneinander,
sondern die Ausjbung geht der Verwertung vor (vgl. BFH v. 12.11.1986 – I R
268/83, BStBl. II 1987, 372). Wird die nichtselbstkndige Arbeit im Inland ausge-
jbt und in einem auslknd. Staat verwertet, liegen keine auslknd. Einkjnfte vor,
das Tatbestandsmerkmal der Ausjbung hat Vorrang. Diese Handhabung wird in
der Lit. mit Verweis auf den Gleichheitssatz des Art. 3 GG uE zu Recht kritisiert
(vgl. BlGmich/Wied, § 34d Rn. 45).

Einstweilen frei.

III. Einkenfte, die von auslandischen _ffentlichen Kassen mit Recksicht
auf ein gegenwartiges oder freheres Dienstverhaltnis gewahrt werden

(Nr. 5 Satz 1 zweiter Teil)

bberblick: Entsprechend dem sogenannten Kassenstaatsprinzip fallen unter
Nr. 5 auch Einkjnfte, die von einer auslknd. nffentlichen Kasse fjr ein gegen-
wkrtiges oder frjheres Dienstverhkltnis gewkhrt werden. Die Gewkhrung derar-
tiger Einkjnfte ist neben Ausjbung und unter Umstknden Verwertung im Aus-
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land die dritte Mnglichkeit auslknd. Einkjnfte im Rahmen der Einkjnfte aus
nichtselbstkndiger Arbeit. Dieser dritte Tatbestand steht gleichberechtigt neben
den anderen beiden, lberschneidungen sind mnglich.
Typischerweise handelt es sich bei den Einkjnften aus nichtselbstkndiger Arbeit,
die von auslkndischen nffentlichen Kassen mit Rjcksicht auf ein gegenwkrtiges
oder frjheres Dienstverhkltnis gewkhrt werden, um Wartegelder, Ruhegelder,
Witwen- und Waisengelder oder andere Bezjge oder Vorteile aus frjheren
Dienstleistungen iSd. § 19 Abs. 1 Nr. 2.

Einkenfte: Die Regelung spricht von Einkjnften, was ungenau ist, gemeint
sind Einnahmen.

Gewahrung aus einer auslandischen _ffentlichen Kasse:
E GewPhrung: Die auslknd. nffentliche Kasse muß die Zahlungen aus ihren
Haushaltsmitteln leisten, sie muß die Zahlungen wirtschaftlich tragen, vgl. § 49
Anm. 763.
E AuslPnd. Offentliche Kasse: Dies sind Kassen einer auslknd. juristischen Person
des nffentlichen Rechts sowie solche Kassen, die einer Dienstaufsicht und Prj-
fung ihres Finanzgebahrens durch die (jeweilige) nffentliche Hand unterliegen
(vgl. BFH v. 1.4.1971 – IV 113/65, BStBl. II 1971, 519). Zum Begriff der nf-
fentlichen Kasse vgl. § 49 Anm. 761.

Mit Recksicht auf ein gegenwartiges oder freheres Dienstverhaltnis:
E DienstverhPltnis: Unter einem Dienstverhkltnis ist ein Arbeitsverhkltnis iSv. § 1
Abs. 2 LStDV zu verstehen, vgl. § 49 Anm. 767.
E Mit RRcksicht auf ein gegenwPrtiges oder frRheres DienstverhPltnis: Unter die Norm
fallen nicht jegliche Einnahmen von auslknd. nffentlichen Kassen, sondern nur
solche, die in Hinblick auf eine nichtselbstkndige Arbeit geleistet werden, vgl.
§ 49 Anm. 768. Unbeachtlich ist dabei, ob die Einnahmen in Hinblick auf ein
im Zeitpunkt der Zahlung bestehendes Dienstverhkltnis (gegenwkrtiges Dienst-
verhkltnis) oder in Hinblick auf ein frjheres Dienstverhkltnis gezahlt werden,
vgl. § 49 Anm. 769.

IV. Einkenfte, die von inlandischen _ffentlichen Kassen einschließlich
der Kassen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundesbank
mit Recksicht auf ein gegenwartiges oder freheres Dienstverhaltnis

gewahrt werden (Nr. 5 Satz 2)

Einkenfte aus inlandischen _ffentlichen Kassen einschließlich der Kas-
sen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundesbank:
E EinkRnfte: Die Regelung spricht von Einkjnften, was ungenau ist, gemeint
sind Einnahmen.
E InlPnd. Offentliche Kasse: vgl. § 49 Anm. 761.
E Kassen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundesbank: Die Nennung im
Gesetz hat nur klarstellende Bedeutung, da auch diese Kassen zu den nffentli-
chen Kassen zkhlen, vgl. § 49 Anm. 762. Allerdings entspricht „Kasse der deut-
schen Bundesbank“ im Gegensatz zur Formulierung des § 49 Abs. 1 Nr. 4 nicht
der derzeitigen Sachlage und sollte ihr de lege ferenda angepaßt werden.
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Gewahrung mit Recksicht auf ein gegenwartiges oder freheres Dienstver-
haltnis:
E GewPhrung: Die inlknd. nffentliche Kasse muß die Zahlungen aus ihren Haus-
haltsmitteln leisten, sie muß die Zahlungen wirtschaftlich tragen, vgl. § 49
Anm. 763.
E DienstverhPltnis: Unter einem Dienstverhkltnis ist ein Arbeitsverhkltnis iSv. § 1
Abs. 2 LStDV zu verstehen, vgl. § 49 Anm. 767.
E Mit RRcksicht auf ein gegenwPrtiges oder frRheres DienstverhPltnis: Unter die Norm
fallen nicht jegliche Einnahmen von inlknd. nffentlichen Kassen, sondern nur
solche, die in Hinblick auf eine nichtselbstkndige Arbeit geleistet werden, vgl.
§ 49 Anm. 768. Unbeachtlich ist dabei, ob die Einnahmen in Hinblick auf ein
im Zeitpunkt der Zahlung bestehendes Dienstverhkltnis (gegenwkrtiges Dienst-
verhkltnis) oder in Hinblick auf ein frjheres Dienstverhkltnis gezahlt werden,
vgl. § 49 Anm. 769.
Ausnahme zu Nr. 5 Satz 1 erster Teil: Liegen die genannten Tatbestands-
merkmale vor, handelt es sich auch dann um inlknd. Einkjnfte, wenn die Tktig-
keit in einem auslknd. Staat ausgejbt wird oder worden ist. Normalerweise wk-
ren bei Ausjbung der nichtselbstkndigen Arbeit im Ausland auslknd. Einkjnfte
iSd Nr. 5 Satz 1 erster Teil gegeben. Die Ausnahme beruht auf dem Kassen-
staatsprinzip (spiegelbildlich zu Nr. 5 Satz 1 zweiter Teil).
Bedeutung der Wortwahl „inlandische“ Einkenfte: Die Vorschrift fingiert
inlknd. Einkjnfte. Gemeint sind jedoch keine inlknd. Einkjnfte iSd. § 49, son-
dern lediglich, daß es sich nicht um auslknd. Einkjnfte handelt.
Der Wortlaut der Norm ist daher nicht eindeutig: Da Einkjnfte gleichzeitig in-
lknd. und auslknd. sein knnnen, ist nach dem Wortlaut der Norm eine Qualifika-
tion als auslknd. Einkjnfte neben der Fiktion als inlknd. Einkjnfte nicht ausge-
schlossen. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Regelung (die Annahme
nicht-auslknd. Einkjnfte) wird in der Literatur die Ansicht vertreten, die Norm
sei dahingehend auszulegen, daß in diesem Fall die Annahme inlknd. Einkjnfte
die gleichzeitige Annahme auslknd. Einkjnfte ausschließe (vgl. Wassermeyer/
LGdicke in FWB, § 34d Rn. 145). Als Folge davon knnnten auslknd. Steuern auf
diese Einkjnfte nicht angerechnet werden, was mit dem allg. Zweck der Vor-
schrift, Doppelbesteuerungen zu vermeiden bzw. zu mildern, nicht vereinbar
wkre (ebenso Strunk/Kaminski in Korn, § 34d Rn. 35). In der Lit. wird sogar
eine Auslegung gegen den Gesetzeswortlaut vertreten, vgl. BlGmich/Wied,
§ 34d Rn. 46; Strunk/Kaminski in Korn, § 34d Rn. 35. UE muß die Auslegung
nicht gegen den Gesetzeswortlaut erfolgen, der gerade nicht eindeutig ist, wohl
aber entgegen dem speziellen Ziel der Regelung, so daß im Ergebnis neben der
Fiktion inlknd. Einkjnfte auslknd. Einkjnfte angenommen werden knnnen.
Kein Verwertungstatbestand: die Fiktion inlknd. Einkjnfte erfolgt nur bei
Ausjbung der nichtselbstkndigen Tktigkeit im auslknd. Staat, nicht bei Verwer-
tung der Tktigkeit im auslknd. Staat. Dies ist vor dem Hintergrund des Aufbaus
der Nr. 5 schljssig. Das Fehlen des Verwertungstatbestands ist mit dem Vorrang
der Ausjbung gegenjber der Verwertung im Rahmen der Nr. 5 zu erklkren.
Wird eine nichtselbstkndige Tktigkeit im Ausland lediglich verwertet, so ist sie
grds. im Inland ausgejbt worden; in solchen Fkllen sind bereits nach Nr. 5
Satz 1 erster Teil keine auslknd. Einkjnfte gegeben, vgl. Anm. 75 ff.

Einstweilen frei.

§ 34d Anm. 82–85 Auslkndische Einkjnfte
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Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 6:
Einkenfte aus Kapitalverm_gen (§ 20) mit Auslandsbezug

I. Einkenfte aus Kapitalverm_gen (§ 20)

Unter die Regelung fallen skmtliche Einkjnfte aus Kapitalvermngen mit Aus-
landsbezug; somit ist der Begriff der auslknd. Einkjnfte aus Kapitalvermngen
weiter gefaßt als der spiegelbildliche Fall der inlknd. Einkjnfte aus Kapitalver-
mngen iSd. § 49 Abs. 1 Nr. 5.
Durch Klammerzusatz wird fjr Inhalt und Umfang des Begriffs der Einkjnfte
aus Kapitalvermngen auf § 20 verwiesen; er ist daher deckungsgleich mit demje-
nigen im Rahmen der unbeschr. StPflicht. § 20 beinhaltet alle Tatbestknde (inso-
weit abschließende Aufzkhlung), die zu Einnahmen aus Kapitalvermngen fjh-
ren knnnen; die Aufzkhlung der Einnahmearten selbst in Abs. 1 Nr. 1–10 ist
nicht abschließend, vgl. § 20 Anm. 105. Die Einkjnfte aus Kapitalvermngen er-
geben sich gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 als lberschuß der Einnahmen jber die ent-
sprechenden Werbungskosten.
Einen lberblick jber die verschiedenen Einnahmearten, die zu Einkjnften aus
Kapitalvermngen fjhren knnnen, gibt § 20 Anm. 1; zu detaillierten Erl. vgl. § 20
Anm. 150 ff.

Einstweilen frei.

II. Varianten fer den Auslandsbezug

1. bberblick
Auslandsbezug: Die Qualifikation der Einkjnfte aus Kapitalvermngen als aus-
lknd. Einkjnfte erfordert einen bestimmten Auslandsbezug; nach der Regelung
ist der Auslandsbezug alternativ in zwei Fkllen gegeben:
– Schuldner hat Wohnsitz, Geschkftsleitung oder Sitz in einem auslknd. Staat

(vgl. Anm. 90);
– Kapitalvermngen ist durch auslknd. Grundbesitz gesichert (vgl. Anm. 91).
Inlandische und auslandische Einkenfte: Ausreichend fjr die Einordnung
als auslknd. Einkjnfte ist das Vorliegen eines der beiden genannten Anknjp-
fungsmerkmale. Dies gilt auch dann, wenn die Einkjnfte gleichzeitig inlknd.
Einkjnfte darstellen, zB bei Doppelwohnsitz des Schuldners der Kapitalertrkge.
In diesem Fall ist zunkchst die auslknd. Steuer nach Maßgabe des § 34c anzu-
rechnen bzw. abzuziehen, dann die inlknd. KapErtrSt. nach § 36 Abs. 2 Nr. 2
anzurechnen.

2. Schuldner mit Wohnsitz, Geschaftsleitung oder Sitz in einem auslandi-
schen Staat

Schuldner: Maßgeblich fjr den Auslandsbezug sind ausschließlich die Verhklt-
nisse des Schuldners der Kapitalertrkge; der Auslandsbezug ist nicht gegeben,
wenn lediglich der Zahlende, also beispielsweise die auszahlende Bank, nicht
aber der Schuldner Wohnsitz, Geschkftsleitung oder Sitz in einem auslknd. Staat
hat.
Der Begriff des Schuldners ist weit auszulegen; zB. trifft der Begriff nicht exakt
bei Einkjnften aus einer stillen Gesellschaft (§ 20 Abs. 1 Nr. 4), unstreitig knn-
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nen aber auch diese Einkjnfte unter Nr. 6 fallen, vgl. BFH v. 22.8.1990 – I R
69/89, BStBl. II 1991, 38.
Wohnsitz: vgl. § 1 Anm. 62 ff.
Geschaftsleitung: vgl. § 1 KStG Anm. 13 ff.
Sitz: vgl. § 1 KStG Anm. 17.
Auslandischer Staat: vgl. Anm. 14.

3. Sicherung des Kapitalverm_gens durch auslandischen Grundbesitz
Sicherung des Kapitalverm_gens: Nur das Kapitalvermngen muß durch aus-
lknd. Grundbesitz gesichert sein, nicht hingegen die daraus resultierenden Ertrk-
ge.
Kapitalvermngen ist durch auslknd. Grundbesitz gesichert, wenn zur Sicherheit
des Glkubigers der Kapitalforderung ein Grundpfandrecht oder ein Verwer-
tungsrecht an einem Grundpfandrecht rechtswirksam bestellt wurde (dingliche
Sicherung, vgl. BFH v. 13.04.1994 – I R 97/93, BStBl. II 1994, 743); vgl. auch
§ 49 Anm. 847 „Sicherung“. Die dingliche Sicherung erfolgt nach den jeweiligen
auslknd. Rechtsvorschriften.
Die dingliche Sicherung des Kapitalvermngens muß in dem Zeitpunkt bestehen,
in dem die entsprechenden Einnahmen zu erfassen sind; vgl. ausf. § 49
Anm. 847 „Zeitpunkt der Sicherung“.
Auslandischer Grundbesitz bedeutet Grundstjcke, Betriebsgrundstjcke und
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (§ 19 Abs. 1 BewG; zum Begriff des
Grundbesitzes vgl. auch § 49 Anm. 847 „Inlkndischer Grundbesitz“), die in ei-
nem auslknd. Staat belegen sind.

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 7:
Einkenfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21) von
bestimmten Wirtschaftsgetern mit Auslandsbezug

I. Einkenfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21)

Durch Klammerzusatz wird fjr die Bestimmung der Einkjnfte aus VuV auf
§ 21 verwiesen. Einkjnfte aus VuV sind daher Einkjnfte aus der VuV von un-
beweglichem Vermngen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1), Einkjnfte aus der VuV von Sachin-
begriffen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2), Einkjnfte aus der zeitlich begrenzten lberlassung
von Rechten (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) sowie Einkjnfte aus der Verkußerung von Miet-
und Pachtzinsforderungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4). Durch die Bezugnahme auf § 21
bedeutet VuV die zeitlich begrenzte Nutzungsjberlassung gegen Entgelt, vgl.
§ 21 Anm. 57 ff. sowie § 49 Anm. 926; begrifflich nicht eingeschlossen ist die
Verkußerung der Objekte. Ebenfalls nicht unter Nr. 7 fallen Einkjnfte aus der
Nutzung einzelner beweglicher Sachen sowie Einkjnfte aus der lberlassung
von Know-how. Fjr die Abgrenzung der Einkjnfte aus Vermietung und Ver-
pachtung von den jbrigen Einkunftsarten gelten die allg. Grundsktze.
Die Regelung ist nicht deckungsgleich mit § 49 Abs. 1 Nr. 6 im Rahmen der in-
lknd. Einkjnfte.

§ 34d Anm. 90–94 Auslkndische Einkjnfte
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II. Objekte der Vermietung und Verpachtung

bberblick: Durch den Verweis auf § 21 kommen als Objekte der VuV das un-
bewegliche Vermngen, Sachinbegriffe sowie Rechte in Frage. Des weiteren knn-
nen Einkjnfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt werden durch die Ver-
kußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen.
Unbewegliches Verm_gen: Der strechtliche Begriff des unbeweglichen Ver-
mngens ist gesetzlich nicht definiert. Das unbewegliche Vermngen umfaßt nach
der beispielhaften Aufzkhlung in § 21 Abs. 1 Nr. 1 unbebaute Grundstjcke (vgl.
§ 21 Anm. 94), Gebkude (vgl. § 21 Anm. 95), Gebkudeteile (vgl. § 21 Anm. 96),
in ein Schiffsregister eingetragene Schiffe (vgl. § 21 Anm. 97), analog dazu in
eine Luftfahrzeugrolle eingetragene Luftfahrzeuge (BFH v. 2.5.2000 – IX R 71/
96, BStBl. II 2000, 467, vgl. auch § 21 Anm. 99 sowie § 49 Anm. 929) sowie
Rechte, die den Vorschriften des bjrgerlichen Rechts jber Grundstjcke unter-
liegen (vgl. § 21 Anm. 98).
Der strechtliche Begriff des unbeweglichen Vermngens ist folglich nicht gleich-
zusetzen mit dem zivilrechtlichen Begriff der unbeweglichen Sache(n): in ein
Schiffsregister eingetragene Schiffe sowie in eine Luftfahrzeugrolle eingetragene
Luftfahrzeuge sind zivilrechtlich bewegliche Sachen, nach nationalem deutschen
StRecht unbewegliche WG und nach bilateralem StRecht, dh. nach dem Recht
der Doppelbesteuerungsabkommen in der Regel bewegliche WG (vgl. Art. 6
Abs. 2 OECD-MA).
Sachinbegriffe: Der Begriff des Sachinbegriffs ist gesetzlich nicht definiert; all-
gemein wird darunter eine Mehrheit von Sachen verstanden, die nach ihrer
Zweckbestimmung eine wirtschaftliche Einheit bilden (FG Njrnb. v. 25.3.1994,
EFG 1994, 970, rkr.; Kantenwein/Melcher, FR 1985, 233; Wendland, DB
1992, 1699; s. auch § 21 Anm. 103, 104 und § 49 Anm. 930).
Rechte: Der Begriff des Rechts bzw. der Rechte ist in § 21 Abs. 1 Nr. 3 nicht
definiert; beispielhaft werden aufgezkhlt schriftstellerische, kjnstlerische und ge-
werbliche Urheberrechte, gewerbliche Erfahrungen, Gerechtigkeiten und Ge-
fklle. Wie an der Formulierung „insbesondere“ im Rahmen des § 21 Abs. 1
Nr. 3 zu erkennen ist, ist die Aufzkhlung nicht abschließend. Vgl. zu der Aufzkh-
lung der einzelnen Rechte insbes. § 21 Anm. 110 ff. sowie § 49 Anm. 931 ff.
Veraußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen: Durch den Verweis auf
§ 21 werden von Nr. 7 auch die Einkjnfte aus der Verkußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) erfaßt (vgl. § 21 Anm. 116). Nr. 7 ent-
hklt keine explizite Regelung des Auslandsbezugs fjr die Einkjnfte aus der Ver-
kußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen, da eine solche nicht erforderlich
ist. Miet- und Pachtzinsforderungen iSd. § 21 Abs. 1 Nr. 4 sind Forderungen aus
der VuV von unbeweglichem Vermngen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1), von Sachinbegrif-
fen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2) und von Rechten (§ 21 Abs. 1 Nr. 3, § 21 Anm. 116), fjr
die jeweils der Auslandsbezug in Nr. 7 geregelt ist; eine explizite Regelung des
Auslandsbezugs ist somit fjr die Miet- und Pachtzinsforderungen selbst ent-
behrlich. Auslknd. Einkjnfte iSd. Nr. 7 sind daher auch Einkjnfte aus der Ver-
kußerung von Forderungen aus der VuV von in einem auslknd. Staat belegenem
unbeweglichen Vermngen oder Sachinbegriffen sowie Einkjnfte aus der Verku-
ßerung von Forderungen aus der zeitlich begrenzten lberlassung von Rechten
in einem auslknd. Staat (vgl. analog § 49 Anm. 936).

Einstweilen frei.
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III. Varianten fer den Auslandsbezug

bberblick: Einkjnfte aus VuV sind auslknd. Einkjnfte iSd. Nr. 7, soweit das
unbewegliche Vermngen bzw. die Sachinbegriffe in einem auslknd. Staat belegen
sind oder wenn die Rechte zur Nutzung in einem auslknd. Staat jberlassen wor-
den sind. Keinen expliziten Auslandsbezug schreibt Nr. 7 fjr die Verkußerung
von Miet- und Pachtzinsforderungen vor.
Soweit Belegenheit in einem auslandischen Staat:
E Soweit: die Wortwahl „soweit“ bedeutet, daß die Einkjnfte aus VuV aufzutei-
len sind, wenn Objekte der VuV sowohl im Inland als auch im Ausland belegen
sind. Auslknd. Einkjnfte iSd. Nr. 7 sind nur die Einkjnfte, die auf den im Aus-
land belegenen Teil der Objekte der VuV entfallen.
E Belegenheit in einem auslPnd. Staat: s. Anm. 68.
bberlassung in einem auslandischen Staat: Die Rechte mjssen in einem
auslknd. Staat jberlassen worden sein. Der Begriff der lberlassung entspricht
im wesentlichen der VuV, vgl. § 21 Anm. 107.

Einstweilen frei.

Erlauterungen zu Satz 1 Nr. 8:
Sonstige Einkenfte (§ 22) mit Auslandsbezug

I. Sonstige Einkenfte iSd. § 22

Sonstige Einkjnfte sind Einkjnfte, die der ESt. unterliegen, aber nicht zu den
ersten sechs Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1–6) gehnren. Zu den sonstigen Ein-
kjnften gehnren verschiedene Arten von Einkjnften, die in § 22 abschließend
aufgezkhlt sind und die grds. nicht durch gemeinsame Merkmale miteinander
verbunden sind; vgl. zum Begriff der sonstigen Einkjnfte § 22 Anm. 50 ff.
Nr. 8 erfaßt nicht alle Arten von sonstigen Einkjnften iSd. § 22, sondern enthklt
seinerseits als Auffangtatbestand eine abschließende Aufzkhlung der sonstigen
Einkjnfte, die gegebenenfalls als auslkndisch einzustufen sind:
– Einkjnfte aus wiederkehrenden Bezjgen (wenn der Verpflichtete seinen

Wohnsitz, Geschkftsleitung oder Sitz in einem auslknd. Staat hat);
– Einkjnfte aus privaten Verkußerungsgeschkften (wenn die verkußerten WG

in einem auslknd. Staat belegen sind);
– Einkjnfte aus Leistungen einschließlich der Einkjnfte aus Leistungen iSd.

§ 49 Abs. 1 Nr. 9 (wenn der zur Vergjtung der Leistung Verpflichtete seinen
Wohnsitz, Geschkftsleitung oder Sitz in einem auslknd. Staat hat).

Der Wortlaut der Norm ist nicht so auszulegen, daß nur fjr die genannten Fklle
ein Auslandsbezug vorgesehen sei und fjr alle anderen Fklle des § 22 fjr die An-
nahme auslknd. Einkjnfte ein Auslandsbezug nicht erforderlich sei. Diese Aus-
legung wkre wohl vom Wortlaut gedeckt, sie widersprkche aber dem Zweck der
Norm.

§ 34d Anm. 98–101 Auslkndische Einkjnfte
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II. Wiederkehrende Bezege, wenn der zur Leistung Verpflichtete
Wohnsitz, Geschaftsleitung oder Sitz in einem auslandischen Staat hat

(Nr. 8 Buchst. a)

Wiederkehrende Bezege sind Einnahmen, die nicht nur einmalig, sondern mit
einer gewissen Regelmkßigkeit zufließen und die aufgrund eines einheitlichen
Entschlusses oder einheitlichen Rechtsgrundes gewkhrt werden, vgl. § 22
Anm. 100; zum Tatbestandsmerkmal „Bezjge“ vgl. ausf. § 22 Anm. 103 ff., zum
Tatbestandsmerkmal „Wiederkehrend“ vgl. ausf. § 22 Anm. 108 ff., zur Besteue-
rung von Einzelfkllen der wiederkehrenden Bezjge vgl. § 22 Anm. 138 ff.
Wohnsitz, Geschaftsleitung oder Sitz: Fjr die Qualifikation der wiederkeh-
renden Bezjge als auslknd. Einkjnfte muß der zur Leistung Verpflichtete
Wohnsitz, Geschkftsleitung oder Sitz in einem auslknd. Staat haben.
E Wohnsitz: vgl. § 1 Anm. 62 ff.
E GeschPftsleitung: vgl.§ 1 KStG Anm. 13.
E Sitz: vgl. § 1 KStG Anm. 17.

Einstweilen frei.

III. Private Veraußerungsgeschafte, wenn die veraußerten
Wirtschaftsgeter in einem auslandischen Staat belegen sind

(Nr. 8 Buchst. b)

1. Private Veraußerungsgeschafte
bberblick: Einkjnfte aus privaten Verkußerungsgeschkften gehnren nach § 22
Nr. 2, der auf § 23 verweist, zu den sonstigen Einkjnften; die ursprjngliche Be-
zeichnung „Einkjnfte aus Spekulationsgeschkften“ wurde durch das StEntlG
1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304) abgekn-
dert in „Einkjnfte aus privaten Verkußerungsgeschkften“. Diese hnderung
fjhrt jedoch zu keiner inhaltlichen hnderung. Zu den privaten Verkußerungsge-
schkften vgl. Erl. zu § 23.
Verhaltnis zur Nr. 4: Da Nr. 8 Auffangtatbestand ist (vgl. Anm. 101), ist Nr. 4
vorrangig zu prjfen.

2. Belegenheit in einem auslandischen Staat
Belegenheit: vgl. Anm. 68.
Auslandischer Staat: vgl. Anm. 14.
Beispiele: Bei privaten Verkußerungsgeschkften, die Grundstjcke zum Gegen-
stand haben, wird fjr den Auslandsbezug auf den Ort (Belegenheitsort) des
Grundstjcks abgestellt. Handelt es sich bei den verkußerten WG um Rechte, die
den Vorschriften des bjrgerlichen Rechts jber Grundstjcke unterliegen (zB
Erbbaurechte, Mineralgewinnungsrechte), wird fjr den Auslandsbezug auf den
Belegenheitsort des Grundstjcks abgestellt, auf welches sich das entsprechende
Recht bezieht. Bei Wertpapieren wird auf die Anskssigkeit des Schuldners abge-
stellt (vgl. BlGmich/Wied, § 34d Rn. 61).
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IV. Einkenfte aus Leistungen einschließlich der Einkenfte aus
Leistungen iSd. § 49 Abs. 1 Nr. 9, wenn der zur Vergetung der Leistung

Verpflichtete Wohnsitz, Geschaftsleitung oder Sitz in einem
auslandischen Staat hat (Nr. 8 Buchst. c)

Einkenfte aus Leistungen: Nr. 8 Buchst. c qualifiziert Einkjnfte aus Leistun-
gen iSv. § 22 Nr. 3 sowie Einkjnfte aus Leistungen iSv. § 49 Abs. 1 Nr. 9 mit
Auslandsbezug als auslknd. Einkjnfte.
Der Begriff der Leistung ist gesetzlich nicht definiert; nach stRspr. des BFH fal-
len unter Einkjnfte aus Leistungen Einkjnfte aus jedem Tun, Unterlassen oder
Dulden, das Gegenstand eines entgeltlichen Vertrags sein kann und das um des
Entgelts willen erbracht wird; ausgenommen sind Verkußerungsvorgknge und
verkußerungskhnliche Vorgknge im privaten Bereich, bei denen ein Entgelt da-
fjr gezahlt wird, daß ein Vermngenswert in seiner Substanz endgjltig aufgege-
ben wird (vgl. BFH v. 28.11.1990 – X R 197/87, BStBl. II 1991, 300; v.
27.5.1998 – X R 94/96, BStBl. II 1998, 619; v. 19.12.2000 – IX R 96/97, BFH
NV 2001, 837). In einem neueren Urteil hat der BFH an dem Merkmal „um des
Entgelts willen“ nicht mehr festgehalten, vgl. BFH v. 18.12.2001 – IX R 74/98,
BFH NV 2002, 643. Ausreichend ist demnach ein wirtschaftlicher Zusammen-
hang zwischen Leistung und Gegenleistung in der Weise, daß die Gegenleistung
durch das Verhalten des Stpfl. „ausgelnst“ worden ist. Der Leistende muß keine
Gegenleistung erwarten; es reicht vielmehr, wenn er eine solche im wirtschaftli-
chen Zusammenhang mit seiner Leistung annimmt. Erhklt zB jemand im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einer von ihm erbrachten Leistung eine Provi-
sion und nimmt er sie als Gegenleistung an, so ist das Entgelt nach § 22 Nr. 3
steuerbar, vgl. BFH v. 21.9.2004 – IX R 13/02, BFH NV 2004, 1725.
Zum Leistungsbegriff vgl. auch § 22 Anm. 382 ff.
Einkenfte aus Leistungen iSd. § 49 Abs. 1 Nr. 9: Nach Nr. 8 Buchst. c sind
auch Einkjnfte aus Leistungen iSv. § 49 Abs. 1 Nr. 9 – also eigentlich inlknd.
Einkjnfte – bei Auslandsbezug als auslknd. Einkjnfte einzuordnen.
§ 49 Abs. 1 Nr. 9 bezieht sich seinerseits auf § 22 Nr. 3, erfaßt jedoch nicht
skmtliche in § 22 Nr. 3 genannten Einkjnfte, sondern nur solche aus der Nut-
zung beweglicher Sachen im Inland und aus der lberlassung der Nutzung oder
des Rechts auf Nutzung von gewerblichen, technischen, wissenschaftlichen und
khnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten.
Vgl. auch § 49 Anm. 1051 ff.
M_glichkeiten des Auslandsbezugs: Einkjnfte aus Leistungen sowie Ein-
kjnfte aus Leistungen iSv. § 49 Abs. 1 Nr. 9 sind dann als auslknd. Einkjnfte zu
qualifizieren, wenn der zur Vergjtung der Leistung Verpflichtete Wohnsitz (vgl.
§ 1 Anm. 62 ff.), Geschkftsleitung (vgl. § 1 KStG Anm. 13) oder Sitz (vgl. § 1
KStG Anm. 17) in einem auslknd. Staat (vgl. Anm. 14) hat.

§ 34d Anm. 107 Auslkndische Einkjnfte
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